Kommunalwahl 2026
Markt Pleinfeld LM

BROAMBACHSEE
Evfeben & Geniefien

PLEINFELD AMA
BROMBACHSEE
Erlchen & Genicfien

Leitfaden fiir Wahlergruppen

Dieser Leitfaden soll als Hilfestellung und Prozesserleichterung fiir alle Wahlergruppen des
Marktes Pleinfeld dienstlich sein und einen zielgerichteten und rechtskonformen Ablauf
sichern. Er soll eine einheitliche, transparente und rechtssichere Vorgehensweise gewéhrleisten.
Bitte beachten Sie, dass die erforderlichen Dokumente in dieses Dokument eingearbeitet sind.
Die Hinweise zur Bewerberaufstellung finden Sie ebenso als hier angebundenes Dokument.
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1. Rechtliche Grundlage
» Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz (GLKrWG)
» Gemeinde- und Landkreiswahlordnung (GLKrWO)
» Bekanntmachung zur Gemeinde- und Landkreiswahlordnung (GLKrWBeK)
» einschldgige Rechtsprechung und Kommentarliteratur

2. Wahlberechtigung und Wihlbarkeit

»Wahlberechtigung™ bedeutet grundsitzlich, dass jemand das aktive Wahlrecht besitzt — also im
konkreten Falle das Recht, bei einer Wahl seine Stimme abzugeben oder zur Wahl zugelassen zu werden.

Im Kontext der Kandidatur (z. B. bei Parteien/Wéhlergruppen) ist insofern von Bedeutung, ob eine Person
passiv wihlbar ist (also iiberhaupt als Kandidatin bzw. Kandidat zur Wahl stehen darf) — aber oft ist auch
relevant, ob sie zum Zeitpunkt der Versammlung wahlberechtigt ist z. B. bei Aufstellungsversammlungen.

Bei Kandidaturen miissen zusétzlich formale Erklarungen abgegeben werden, etwa die Zustimmung zur
Aufnahme in den Wahlvorschlag und die Versicherung, dass man nicht zugleich in einem anderen
Wahlvorschlag kandidiert, falls dies untersagt ist.

2.2 Wahlberechtigung
Die Wahlberechtigung ist in Art. 1 GLKrWG geregelt. Wahlberechtigt sind am Wabhltag:

1. Unionsbiirger
Personen ab Vollendung des 18. Lebensjahres

3. Personen die seit mindestens zwei Monaten ihren bestehenden
Aufenthaltsschwerpunkt im Wahlkreis haben

4. Personen, die nicht nach Art. 2 GLKrWG vom Wahlrecht ausgeschlossen sind

2.3 Wihlbarkeit
Die Wihlbarkeit ergibt sich aus:
e Art. 21 GLKrWG (Gemeinderat, Kreistag)
e Art. 39 GLKrWG (Biirgermeister, Landrat)

2.3.1 Fiir Gemeinderatswahl:

= sie am Wahltag wahlberechtigt ist, und
= sie seit mindestens drei Monaten im Wahlkreis eine Wohnung hat oder sich gewdhnlich dort
aufhalt (Art. 21 Abs. 1 Nr. 2 GLKrWG).

Damit gilt:

A) Erstwohnsitz im Wahlkreis
» Person ist wiahlbar, sofern die librigen Voraussetzungen erfiillt sind.
» Keine Wihlbarkeitsbescheinigung erforderlich, weil die Wahlleitung die
Voraussetzungen selbst iiber das Melderegister priifen kann.

B) Zweitwohnsitz im Wahlkreis (Nebenwohnung)

Hier wird es wichtig und haufig missverstanden:

Nach Art. 21 Abs. 1 Nr. 2 GLKrWG gilt die Wéhlbarkeit auch dann, wenn:
> die Person eine Wohnung im Wahlkreis hat (hier: Nebenwohnung),
> und der tatsichliche Aufenthaltsschwerpunkt seit mindestens drei Monaten im
Wahlkreis liegt = dies muss glaubhaft gemacht werden.



ABER: Eine Nebenwohnung allein befrﬁndet nicht automatisch Wihlbarkeit.

Wihlbarkeitsbescheinigung ist zwingend, wenn die Person nicht mit Erstwohnsitz im
Wabhlkreis gemeldet ist.

(Die Bescheinigung stellt sicher, dass die Gemeinde priift, ob der Aufenthaltsschwerpunkt tatsdchlich im
Wahlkreis liegt 2 gewohnlicher Aufenthalt > 3 Monate).

2.3.2 Fiir den Kreistag
Die Wihlbarkeit fiir den Kreistag ist in Art. 21 Abs. 1 Nr. 2 und 3 GLKrWG geregelt.

Eine Person ist fiir den Kreistag wéhlbar, wenn sie:
1. am Wahltag wahlberechtigt ist, und
2. seit mindestens drei Monaten im Landkreis eine Wohnung hat oder sich gewohnlich
dort aufhilt, und
3. nicht nach Art. 2 GLKrWG vom Wabhlrecht ausgeschlossen ist.

Fiir den Kreistag gelten somit dieselben grundsitzlichen Wiahlbarkeitsvoraussetzungen wie fiir
den Gemeinderat — jedoch mit einem entscheidenden territorialen Unterschied:

A) Erstwohnsitz im Landkreis

Eine Person ist wihlbar, wenn sie:
o ihren Hauptwohnsitz (Erstwohnung) im Landkreis hat
e die Drei-Monats-Frist erfiillt

=> Wihlbarkeit liegt vor

=>» Die Wahlleitung kann dies {iber das Melderegister feststellen

=> Wihlbarkeitsbescheinigung ist dennoch erforderlich, weil sie landesweit Vorgabe ist.
(anders als bei Gemeinderatskandidatenf

Fiir den Kreistag wird
IMMER eine Wiihlbarkeitsbescheinigung verlangt.
Rechtsgrundlage:
GLKrWBeK Anlage 12 — Bescheinigung iiber die Wiahlbarkeit flir Kreistag und Landrat.

B) Nebenwohnsitz (Zweitwohnung) im Landkreis

Die Person ist wihlbar, wenn:
> ein gemeldeter Nebenwohnsitz im Landkreis besteht und
> der gewohnliche Aufenthalt oder Aufenthaltsschwerpunkt nachweislich im Landkreis
liegt
> und die Drei-Monats-Frist erfiillt ist

O

Wiihlbarkeit ist moglich, aber nur mit Wihlbarkeitsbescheinigung.
(Der Nebenwohnsitz allein begriindet keine Wihlbarkeit, wenn der Aufenthaltsschwerpunkt nicht im Landkreis
liegt.)



C) Kein Wohnsitz im Landkreis, aber gewdhnlicher Aufenthalt

Fallbeispiele:
o Studierende
e Auszubildende
o Saisonkrifte
o Pflegekrifte
e Menschen in Ubergangssituationen, sich oft tatsiichlich im Landkreis aufhalten, ohne eine
Wohnung dort zu haben.

Wihlbarkeit besteht, wenn:
o der gewohnliche Aufenthalt mindestens 3 Monate im Landkreis liegt
e die Person am Wahltag wahlberechtigt ist

Immer Wihlbarkeitsbescheinigung erforderlich.

Zusammenfassung:
e Die Kreistagswahl wird kreisweit durchgefiihrt.
o Die Kreiswahlleitung kann die Wihlbarkeit nicht final selbst feststellen, wenn die Person
aus einer anderen Gemeinde stammt oder dort einen Wohnsitz hat.
e Daher schreibt das GLKrWBeK (Anlage 12) die Bescheinigung verbindlich vor.

O

Fiir jeden Bewerber fiir den Kreistag ist zwingend eine Wiahlbarkeitsbescheinigung
vorzulegen.

3. Wahlvorschlag und Unterlagen
3.1 Wahlvorschlag:

Der Wahlvorschlag ist der zentrale Bestandteil der Einreichung und muss alle gesetzlichen Anforderungen
gemal Art. 24 GLKrWG und § 43 GLKrWO erfiillen.

- Einreichung von Parteien und Wéhlergruppen = (Wahlvorschlagstriager)

o Abgrenzung ,,Neue Wahlvorschlagstrager: Die nicht im Gemeinderat oder im Kreistag, seit
dessen letzter Wahl aufgrund eines eigenen Wahlvorschlags ununterbrochen bis zum 90. Tag vor
dem Wabhltag vertreten waren.

- Jeder Wahlvorschlagstriager darf nur einen Wahlvorschlag einreichen.
- Das Handeln von Untergliederungen eines Wahlvorschlagtrégers ist diesem zuzurechnen.

- Ein Wahlvorschlag muss enthalten (§ 43 GLKrWO):

o Kennwort des Wahlvorschlags (Kurzbezeichnung mdoglich)
o Bei organisierten Wahlergruppen einen Nachweis der Organisation (z.B. Satzung)
o Angaben der beauftragten Person und ihre Stellvertretung:
= Name, Vorname
= Anschrift
= Telefon und E-Mail
» Bei Landkreiswahlen die Bescheinigung der Gemeinde tiber deren Wahlrecht
o Angaben zu den sich bewerbenden Personen und den Ersatzleuten
Name, Vorname, (akademischer Grad)
Geburtsname, wenn geéndert innerhalb von zwei Jahren und aufgefiihrt werden soll
Geburtstag, Geschlecht
Beruf oder Stand
Kommunale Ehrenémter (falls diese im Stimmzettel aufgefiihrt werden sollen)
Anschrift / Gemeindeteil (falls diese im Stimmzettel aufgefiihrt werden sollen)
Erklarung der sich bewerbenden Person, dass sie der Aufnahme ihres Namens in den



Wahlvorschlag zustimmt

»  Erkldrung der sich bewerbenden Person, dass sie nicht von der Wiahlbarkeit ausgeschlossen

ist.

»  Waihlbarkeitsbescheinigung (Bescheinigung Wihlbarkeit inkl.

Ausschluss von der Wahlbarkeit - s.0.)

= Angabe samtlicher Personen in erkennbarer Reihenfolge entsprechend der Niederschrift
iiber die Aufstellungsversammlung

*  Angaben, welche Personen zweifach oder dreifach auf dem Stimmzettel aufzufiihren sind,

o Angaben zu den Unterzeichnern des Wahlvorschlages

3.2 Erforderliche Unterlagen:

Bescheinigung Kein

Neben den Bestimmungen aus §43 GLKrWO bittet der Markt Pleinfeld fiir eine leichtere und korrekte
Bearbeitung um folgende Gliederung der einzureichende Unterlagen. Hierdurch wird eine vollstandige und
zeitnahe Bearbeitung ermdglicht und eine Nachvollziehbarkeit mit einhergehender Transparenz fiir alle

Wahlergruppen sichergestellt.

1. | Deckblatt / Begleitschreiben mit

Kontaktdaten siche Anlage 1

2. | Wahlvorschlag (Original) -Mit den Unterschriften der siche Anlage 2

beauftragten Personen (siche siche Anlage 3
Niederschrift)

3. | Niederschrift der - Unterschrift des Versammlungsleiters siche Anlage 4
Aufstellungsversammlung - Benennung der beauftragten Personen | giohe Anlage 5
(Original) (keine Unterschrift erforderlich)

4. | Teilnehmerliste - Unterschrieben durch den
Aufstellungsversammlung Versammlungsleiter sieche Anlage 6
(Original)

5. | Ladungsnachweis - Kopie Ladungsschreiben oder

- Ausdruck der Veroffentlichung

6. | Auszug Satzung zur - Kopie nur Auszug / Passage

Teilnahmevoraussetzung - Riickschluss auf reine
Mitgliederversammlung oder
Notwendigkeit der Offentlichkeit

7. | Benennung / Nachweis der -Kann im Wahlvorschlag genannt Siehe
beauftragten Person und deren werden Wahlvorschlag
Stellvertretung -Datenschutzeinwilligung empfohlen

8. | Zustimmungserkldrungen fiir jeden
Bewerber siche Anlage 7

9. | Wihlbarkeitsbescheinigung fiir
Bewerber des Kreistages

siche Anlage 8




3.3 Einreichung und Priifung der Wahlvorschldge

Die Einreichung der Wahlvorschlige erfolgt in mehreren Schritten. Es ist wichtig, dass alle
Unterlagen vollstidndig und fristgerecht eingereicht werden. Fehlen Unterlagen oder sind diese

unvollstindig, kann der Wahlvorschlag zuriickgewiesen werden.

Die wichtigsten Fristen und Schritte sind wie folgt:

20.01.26
47 Tage
vor

19.01.26
48 Tage

08.03.2026
Wahltag

yor

Sitzung
Wahl-

15.01.26
ausschuss

52 Tage

vor

Miingel-
08.01.26 beseitigung
59 Tage
vor
Nachfrist
\ Wabhl-
\ vorschlige

Einreichung

X

4. Ausfiihrliche Hinweise zur Bewerberaufstellung und Wahlkalender

Siehe Anlage 9
Siehe Anlage 10
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Kommunalwahl 2026

Markt Pleinfeld
) PLEINFELD A
PLEINFELD A
BROMBACHSEL
BROMEBACHSEE Erleben & Geniefien
Erleben & Geniefien WAHLUNTERLAGEN
VON

1, Bezeichnung Wihlergruppe (Kennwort)
2. Organisationsform

[] | organisiert als | [] | Partei

[] | Verein

[] | Sonstiges:

I:‘ ‘ nlcht OrgaruSlert Kurzbeschreibung:

3. Angaben Vorsitzender / Vorsitzende (sofern vorhanden)
Name, Vorname:

Funktion:

Telefon E-Malil:
Anschrift

Stral3e HausNr. Plz, Ort

4. Beauftragte Person / stellvertretene beauftragte Person (Einreichung)
Beauftragte Person

Name, Vorname:

Funktion:

Telefon E-Malil:
Anschrift

Stral3e HausNr. Plz, Ort
Stellvertretende beauftragte Person

Name, Vorname:

Funktion:

Telefon E-Malil:
Anschrift

Stral3e HausNr. Plz, Ort
5. Datum der Aufstellungsversammlung(en)

Datum:

Ort:

Art der [1 Mitgliederversammlung [J Offentliche Versammlung
Ladung:






Ubersicht aller eingereichten Unterlagen bitte beifiigen und ankreuzen

Hinweise zur Einreichung:

Alle Unterlagen, die Unterschriften oder amtliche Bescheinigungen enthalten, sind in ORIGINAL
beizulegen. Kopien sind nur dort zuldssig, wo oben vermerkt.

Die Einreichung erfolgt personlich bei der Wahlleitung oder einer/s Beschdftigten im Rathaus
Markt Pleinfeld. Einreichungsfrist: spdtestens Dienstag, 09. Dezember 2025, 18:00 Uhr.

Bitte legen Sie die Unterlagen in der oben genannten Reihenfolge ab; die Wahlleitung stempelt
die eingereichten Originale ab und stellt eine Empfangsbestditigung aus.

Unvollistindige Unterlagen konnen zur Folge haben, dass der Wahlvorschlag zuriickgewiesen
wird. Bitte verwenden Sie dieses Deckblatt als Kontroll- und Abgabeblatt.

Deckblatt / Begleitschreiben mit

Kontaktdaten
Wabhlvorschlag -Im Original
-Mit den Unterschriften der beauftragten Personen
(siehe Niederschrift)
-Einwilligungserklarung Datenschutz
Niederschrift der - Im Original

- Unterschrift des Versammlungsleiters
- Benennung der beauftragten Personen (keine
Unterschrift erforderlich)

Aufstellungsversammlung

Teilnehmerliste - Im Original
Aufstellungsversammlung - Unterschrieben durch den Versammlungsleiter
Ladungsnachweis - Kopie Ladungsschreiben oder

- Ausdruck der Veroffentlichung

Auszug Satzung zur
Teilnahmevoraussetzung

- Kopie nur Auszug / Passage
- Riickschluss auf reine Mitgliederversammlung oder
Notwendigkeit der Offentlichkeit

Erklarung fiir Bewerberinnen
und Bewerber

Wahlbarkeitsbescheinigung flir
Bewerber Kreistag / Landrat

Unterstiitzungsliste (falls
erforderlich)

Sonstiges:






Kommunalwahl 2026
Markt Pleinfeld

PLEINFELD Am
BROMBACHSEE
Erlebes & Genfefien

PLEINFELD A
BROMBACHSEE

Erleben & Geniefien

Eingangsbestiatigung Markt Pleinfeld:

Empfangen am: Uhrzeit:

Empfangen durch:

Priifvermerk [IVolistindig [1Unvollstindig
(Erstsichtung)

Bemerkung:

Eingangsstempel /
Unterschrift






		Sonstiges: 

		Kurzbeschreibung: 

		Name Vorname: 

		Funktion: 

		Telefon: 

		EMail: 

		Anschrift: 

		EMailAnschrift: 

		AnschriftRow1: 

		Straße: 

		Plz Ort: 

		Name Vorname_2: 

		Funktion_2: 

		Telefon_2: 

		EMail_2: 

		Anschrift_2: 

		EMailAnschrift_2: 

		AnschriftRow1_2: 

		Straße_2: 

		Plz Ort_2: 

		Name Vorname_3: 

		Funktion_3: 

		Telefon_3: 

		EMail_3: 

		Anschrift_3: 

		EMailAnschrift_3: 

		AnschriftRow1_3: 

		Straße_3: 

		Plz Ort_3: 

		Datum: 

		Ort: 

		undefined: Off

		undefined_4: 

		Empfangen am: 

		Uhrzeit: 

		Empfangen durch: 

		Prüfvermerk Erstsichtung: 

		Vollständig: Off

		Vollständig UnvollständigBemerkung: 

		undefined_2: Off

		undefined_3: 

		Unvollständig: Off

		Kontrollkästchen14: Off

		Kontrollkästchen15: Off

		Kontrollkästchen16: Off

		Kontrollkästchen17: Off

		Kontrollkästchen18: Off






- Urheberrechtlich geschiitzt -

(24110)

Deutscher Gemeindeverlag GmbH

www.kohlhammer.de
Bestell-Fax: 0711 7863-8400 E-Mail: dgv@kohlhammer.de

09/022/0252/29 W. Kohlhammer GmbH

Bitte Zutreffendes ankreuzen X1 oder ausfillen.

Partei oder Wahlergruppe

Anlage 8

(zu Nrn. 44 und 47 GLKrWBek)

Datum

An

die Wahlleiterin oder den Wahlleiter der Gemeinde/Stadt

Eingangsstempel

| wahlvorschlag | | Gemeinsamer Wahlvorschlag

fir die Wahl des | | Gemeinderats | | Stadtrats

Voraussichtliche Ordnungszahl:
(Nur von der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter auszuftillen)

am 8. Marz 2026 in der Gemeinde/Stadt

Nachweis der Organisation "

Niederschrift tiber die Aufstellungsversammlung mit Anwesenheitsliste ?

Zustimmungserklarungen der sich bewerbenden Personen und der Ersatzleute *

Tag stattfinden, nur in einem Wahlkreis aufgestellt wird ¥

gemeindliche Bescheinigung Gber die Wahlbarkeit 4 (bei Landkreiswahlen)

Kennwort des Wahlvorschlags:

Name(n) der Partei(en) oder der Wahlergruppe(n) Die Wahlergruppe ist
organisiert nicht organisiert
organisiert nicht organisiert
organisiert nicht organisiert
Anlagen:

Erklarung der sich bewerbenden Person, dass sie bei Wahlen fir ein gleichartiges Amt, die am selben

Erklarung der sich bewerbenden Person, dass sie nicht von der Wahlbarkeit ausgeschlossen ist

gemeindliche Bescheinigung lber das Nichtvorliegen von Ausschlussgriinden fiir die Wahlbarkeit 4

Kurzbezeichnung(en)

1) Wird kein Nachweis Uiber die Organisation erbracht, gilt die Wahlergruppe als nicht organisiert.
2) =Anlage 7, Vordruck Kohlhammer unter Artikelnummer 09/022/0255/29

3) =Anlage 11a, Vordruck Kohlhammer unter der Artikelnummer 09/022/0265/01

4) =Anlage 12, Vordruck Kohlhammer unter der Artikelnummer 09/022/0261/01






- Urheberrechtlich geschiitzt -

Bitte Zutreffendes ankreuzen X1 oder ausfillen.

Beauftragte Person fiir den Wahlvorschlag:

Familienname, Vorname

Anschrift Telefon

E-Mail

Stellvertretende beauftragte Person fiir den Wahlvorschlag:

Familienname, Vorname

Anschrift Telefon

E-Mail

Sich bewerbende Personen:

Wichtige Hinweise:

1. Angaben zum Geburtsnamen sind nur dann aufzunehmen, wenn die Angabe auf dem Stimmzettel von der
Bewerberin oder dem Bewerber ausdriicklich gewtinscht wird und die Namensanderung am Wahltag nicht
langer als zwei Jahre zurtickliegt.

2. Die Verwendung des Geburtsjahres ist nur dann mit ,ja“ anzugeben, wenn die Angabe auf dem Stimmzettel
von der Bewerberin oder dem Bewerber ausdricklich gewiinscht wird.

Lfd. | Familienname ggf. Geburtsname ° (falls erwiinscht) Vorname

Nr.

Tag der Geburt Geburtsjahr erwiinscht? © Geschlecht 7 akademische Grade
B | nen | M w[ o
Beruf oder Stand ® ggf. kommunale Ehrenamter, sonstige Amter®
Anschrift ggf. Gemeinde-/Stadtteil ' Mehrfachauffiihrung
_ fach
Lfd. | Familienname ggf. Geburtsname ° (falls erwiinscht) Vorname
Nr.
Tag der Geburt Geburtsjahr erwiinscht? © Geschlecht 7 akademische Grade
B nein | M Jw [ ]p
Beruf oder Stand ® ggf. kommunale Ehrenamter, sonstige Amter
Anschrift ggf. Gemeinde-/Stadtteil ' Mehrfachauffiihrung
_fach
Lfd. | Familienname ggf. Geburtsname ¥ (falls erwiinscht) Vorname
Nr.
Tag der Geburt Geburtsjahr erwlinscht? Geschlecht " akademische Grade
B | nen | M w[ D
Beruf oder Stand ® ggf. kommunale Ehrenamter, sonstige Amter®
Anschrift ggf. Gemeinde-/Stadtteil ' Mehrfachauffiihrung
_ fach

5) Falls dies auf Wunsch der sich bewerbenden Person in den Stimmzettel aufgenommen werden soll. Dies ist nur méglich, wenn sich die Namensfiihrung inner-
halb von zwei Jahren vor dem Wahltag geandert hat.

6) Falls dies auf ausdriicklichen Wunsch der sich bewerbenden Person in den Stimmzettel aufgenommen werden soll.

7) Fur wahlstatistische Zwecke erforderlich.

8) Es ist nur eine Angabe mdglich.

9) Das Amt muss aktuell ausgetibt werden. Kommunale Ehrenamter sind unentgeltliche, mit Beauftragung durch ein Gemeinde-, Stadt- oder Kreisorgan ausgetib-

10)

te Verwaltungstatigkeiten der Gemeinde, Stadt oder des Landkreises. Sonstige Amter sind nur die im Grundgesetz und in der Verfassung vorgesehenen Amter.

Der amtliche Name des Gemeinde-/Stadtteils kann angegeben werden, wenn er in den Stimmzettel aufgenommen werden soll.






- Urheberrechtlich geschiitzt -

Bitte Zutreffendes ankreuzen X1 oder ausfillen.

Lfd. | Familienname ggf. Geburtsname ° (falls erwiinscht) Vorname
Nr.
Tag der Geburt Geburtsjahr erwiinscht? © Geschlecht 7 akademische Grade
B nen | M| Jw[ |p
Beruf oder Stand ® ggf. kommunale Ehrenamter, sonstige Amter
Anschrift ggf. Gemeinde-/Stadtteil ' Mehrfachauffiihrung
_een
Lfd. | Familienname ggf. Geburtsname 9 (falls erwiinscht) Vorname
Nr.
Tag der Geburt Geburtsjahr erwiinscht? © Geschlecht 7 akademische Grade
B nein | TTM O w (o
Beruf oder Stand ® ggf. kommunale Ehrenémter, sonstige Amter®
Anschrift ggf. Gemeinde-/Stadtteil ' Mehrfachauffiihrung
| dach
Lfd. | Familienname ggf. Geburtsname ° (falls erwiinscht) Vorname
Nr.
Tag der Geburt Geburtsjahr erwiinscht? © Geschlecht 7 akademische Grade
B nem | M| w[ |p
Beruf oder Stand ® ggf. kommunale Ehrenamter, sonstige Amter®
Anschrift ggf. Gemeinde-/Stadtteil ' Mehrfachauffiihrung
_ een
Lfd. | Familienname ggf. Geburtsname  (falls erwiinscht) Vorname
Nr.
Tag der Geburt Geburtsjahr erwiinscht? © Geschlecht 7 akademische Grade
| nen | M| Jw[ |p
Beruf oder Stand ® ggf. kommunale Ehrenamter, sonstige Amter
Anschrift ggf. Gemeinde-/Stadtteil ' Mehrfachauffiihrung
_ecn
Lfd. | Familienname ggf. Geburtsname ¥ (falls erwiinscht) Vorname
Nr.
Tag der Geburt Geburtsjahr erwiinscht? Geschlecht " akademische Grade
B nem | M| w[ |p
Beruf oder Stand ® ggf. kommunale Ehrenamter, sonstige Amter®
Anschrift ggf. Gemeinde-/Stadtteil ' Mehrfachauffiihrung
_ een
Lfd. | Familienname ggf. Geburtsname ° (falls erwiinscht) Vorname
Nr.

Tag der Geburt

Geburtsjahr erwiinscht?

ja D nein

Geschlecht "

Cm jwi |p

akademische Grade

Beruf oder Stand ®
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- Urheberrechtlich geschiitzt -

Bitte Zutreffendes ankreuzen X1 oder ausfillen.

Unterschriften der Unterzeichnenden des Wahlvorschlags: "

Lfd.
Nr.

Familienname, Vorname

Anschrift

Unterschrift

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

11) Der Wahlvorschlag muss von mindestens zehn Wahlberechtigten unterzeichnet sein, die am 48. Tag vor dem Wahltag wahlberechtigt sind.






Bitte Zutreffendes ankreuzen X1 oder ausfillen.

- Urheberrechtlich geschiitzt -

Lfd.

Nr Familienname, Vorname

Anschrift

Unterschrift

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Unterschrift des/der Vertretungsberechtigten der Partei(en) oder der Wahlergruppe(n)
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- Urheberrechtlich geschitzt -

(24110)

Deutscher Gemeindeverlag GmbH

www.kohlhammer.de
Bestell-Fax: 0711 7863-8400 E-Mail: dgv@kohlhammer.de

09/022/0252/01  W. Kohlhammer GmbH

Bitte Zutreffendes ankreuzen X1 oder ausfillen.

Partei oder Wahlergruppe An|age 9
(zu Nrn. 45 und 47 GLKrWBek)

Datum

An

die Wahlleiterin oder den Wahlleiter der Gemeinde

Eingangsstempel

Voraussichtliche Ordnungszahl:

(Nur von der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter auszuftillen)

|| Wahlvorschlag || Gemeinsamer Wahlvorschlag

fur die Wahl D der ersten Biirgermeisterin D der Oberbiirgermeisterin oder
oder des ersten Biirgermeisters des Oberbiirgermeisters

in der Gemeinde am 8. Marz 2026
Name(n) der Partei(en) oder der Wahlergruppe(n) Die Wahlergruppe ist
organisiert nicht organisiert
organisiert nicht organisiert
organisiert nicht organisiert
Anlagen:

Nachweis der Organisation

Niederschrift iber die Aufstellungsversammlung mit Anwesenheitsliste ?

Zustimmungserklarungen der sich bewerbenden Person ggf. mit der Erklarung Giber eine gemeinsa-
me Bewerbung ¥

Erklarung der sich bewerbenden Person, dass sie bei Wahlen fiir ein gleichartiges Amt, die am selben
Tag stattfinden, nur in einem Wahlkreis aufgestellt wird ®

Erklarung der sich bewerbenden Person, dass sie nicht von der Wahlbarkeit ausgeschlossen ist ¥

gemeindliche Bescheinigung Uber die Wahlbarkeit 4

gemeindliche Bescheinigung lber das Nichtvorliegen von Ausschlussgriinden fiir die Wahlbarkeit 4

1) Wird kein Nachweis tiber die Organisation erbracht, gilt die Wahlergruppe als nicht organisiert.
2) =Anlage 7, Vordruck Kohlhammer unter Artikelnummer 09/022/0155/28

3) =Anlage 11a, Vordruck Kohlhammer unter der Artikelnummer 09/022/0265/01

4) = Anlage 12, Vordruck Kohlhammer unter der Artikelnummer 09/022/0261/01






- Urheberrechtlich geschiitzt -

Bitte Zutreffendes ankreuzen X1 oder ausfillen.

Kennwort des Wahlvorschlags:

Kurzbezeichnung(en)
Beauftragte Person fiir den Wahlvorschlag:
Familienname, Vorname
Anschrift Telefon

E-Mail
Stellvertretende beauftragte Person fiir den Wahlvorschlag:
Familienname, Vorname
Anschrift Telefon

E-Mail

Sich bewerbende Person:

Wichtige Hinweise:

1.

Angaben zum Geburtsnamen sind nur dann aufzunehmen, wenn die Angabe auf dem Stimmzettel von der
Bewerberin oder dem Bewerber ausdricklich gewunscht wird und die Namensanderung am Wahltag nicht
langer als zwei Jahre zurtickliegt.

Die Verwendung des Geburtsjahres ist nur dann mit ,ja“ anzugeben, wenn die Angabe auf dem Stimmzettel
von der Bewerberin oder dem Bewerber ausdricklich gewlinscht wird.

Familienname ggf. Geburtsname ° (falls erwiinscht) Vorname

Tag der Geburt Geburtsjahr erwiinscht? © Geschlecht 7 akademische Grade

ja | nein [ M| [w]| |D

Beruf oder Stand © ggf. kommunale Ehrenamter, sonstige Amter

Anschrift ggf. Gemeindeteil '

Ersatzweise sich bewerbende Person:

Familienname ggf. Geburtsname ° (falls erwiinscht) Vorname

Tag der Geburt Geburtsjahr erwiinscht? © Geschlecht 7 akademische Grade

ja | nein |[[ |M | [w]| |D

Beruf oder Stand © ggf. kommunale Ehrenamter, sonstige Amter

Anschrift ggf. Gemeindeteil '

5) Falls dies auf Wunsch der sich bewerbenden Person in den Stimmzettel aufgenommen werden soll. Dies ist nur méglich, wenn sich die Namensfiihrung inner-
halb von zwei Jahren vor dem Wahltag geandert hat.

6) Falls dies auf ausdriicklichen Wunsch der sich bewerbenden Person in den Stimmzettel aufgenommen werden soll.

7)  Fir wahlstatistische Zwecke erforderlich.

8) Esist nur eine Angabe mdglich.

9) Das Amt muss aktuell ausgelibt werden. Kommunale Ehrendmter sind unentgeltliche, mit Beauftragung durch ein Gemeinde- oder Kreisorgan ausgetibte

Verwaltungstéatigkeiten der Gemeinde oder des Landkreises. Sonstige Amter sind nur die im Grundgesetz und in der Verfassung vorgesehenen Amter.

10) Der amtliche Name des Gemeindeteils kann angegeben werden, wenn er in den Stimmzettel aufgenommen werden soll.






- Urheberrechtlich geschiitzt -

Bitte Zutreffendes ankreuzen X1 oder ausfillen.

Unterschriften der Unterzeichnenden des Wahlvorschlags: "

Lfd.

Nr Familienname, Vorname

Anschrift

Unterschrift

10

11

12

13

14

s

16

17

18

19

20

21

22

Unterschrift des/der Vertretungsberechtigten der Partei(en) oder der Wahlergruppe(n)

11) Der Wahlvorschlag muss von mindestens zehn Wahlberechtigten unterzeichnet sein, die am 48. Tag vor dem Wahltag wahlberechtigt sind.
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- Urheberrechtlich geschitzt -

(24110)

Deutscher Gemeindeverlag GmbH

www.kohlhammer.de
Bestell-Fax: 0711 7863-8400 E-Mail: dgv@kohlhammer.de

09/022/0255/29 W. Kohlhammer GmbH

Bitte Zutreffendes ankreuzen X1 oder ausfillen.

Partei oder Wahlergruppe

fiir die Wahl des | | Gemeinderats

Anlage 7
(zu Nr. 46 GLKrWBek)

Datum

Niederschrift Uber die Versammlung
zur Aufstellung der Bewerberinnen und der Bewerber

|| Stadtrats

am 8. Marz 2026 in der Gemeinde/Stadt

Partei oder Wahlergruppe

Kurzbezeichnung

und — bei einem gemeinsamen Wahlvorschlag —

Partei oder Wahlergruppe

Kurzbezeichnung

Partei oder Wahlergruppe

Kurzbezeichnung

I. Ladung und Beschlussfahigkeit

1. Das vertretungsberechtigte Organ der

Partei oder Wahlergruppe

Datum Form der Einladung

hat am durch

und — bei einem gemeinsamen Wahlvorschlag —

das vertretungsberechtigte Organ der

Partei oder Wahlergruppe

Datum Form der Einladung

hat am durch

Partei oder Wahlergruppe

Datum Form der Einladung

hat am durch

mein flr bevorstehende \Wahlen bestellt wurde

Datum Uhrzeit

auf den

j eine Versammlung von D Anhéngern D Mitgliedern der Partei oder der Wahlergruppe

j eine besondere Versammlung von Delegierten, die von Mitgliedern einer Partei oder Wahlergruppe fiir die be-
vorstehende Aufstellung sich bewerbender Personen gewahlt wurden

j eine allgemeine Delegiertenversammlung, die nach der Satzung einer Partei oder einer Wahlergruppe allge-

Anschrift des Versammlungsraums mit Stra3e, Hausnummer, PLZ, Ort

nach

zum Zweck der Aufstellung eines Wahlvorschlags einberufen.






Bitte Zutreffendes ankreuzen X1 oder ausfillen.

- Urheberrechtlich geschiitzt -

Zahl

2. wahlberechtigte Teilnehmer waren erschienen.

Ihre Vor- und Familiennamen sowie Anschriften ergeben sich aus der Anwesenheitsliste, die dieser Niederschrift
beigelegt wird.

3. Die Versammlung wurde geleitet von

Familienname, Vorname

4. Die Versammlungsleiterin / der Versammlungsleiter stellte fest,

4.1 dass die Wahlberechtigung aller Erschienenen, die Anspruch auf Teilnahme an der Abstimmung erhoben
haben, festgestellt worden ist,

4.2 bei einer allgemeinen Delegiertenversammlung, dass die Mehrheit der Delegierten nicht friiher als zwei Jahre
vor dem Monat, in dem der Wahltag liegt, gewahlt worden ist,

4.3 dass geheim abzustimmen ist und dass die Namen der gewiinschten sich bewerbenden Personen auf dem
Stimmzettel unbeobachtet zu vermerken oder zu kennzeichnen sind,

4.4 dass jede an der Aufstellungsversammlung teilnahmeberechtigte Person vorschlagsberechtigt ist,

4.5 dass die sich fir die Aufstellung bewerbenden Personen Gelegenheit hatten, sich und ihr Programm der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen.

Il. Wahl der sich bewerbenden Personen fiir das Amt eines Gemeinde-/ Stadtratsmitglieds

1. Wahlverfahren

Die Versammlungsleiterin / der Versammlungsleiter stellte fest, dass

1.1 D nach den Festlegungen der Partei oder der Wahlergruppe als sich bewerbende Person gewahlt ist, wer

Art des Wahlverfahrens

1.2 D Uber das Verfahren fiir die Wahl der sich bewerbenden Personen keine Festlegungen der Partei oder der
Wahlergruppe bestehen und dass die Aufstellungsversammlung deshalb beschlielen muss, nach wel-
chem Wabhlverfahren die sich bewerbenden Personen gewahlt werden sollen.

Die Aufstellungsversammlung beschloss, die sich bewerbenden Personen nach folgendem Wahlverfahren zu
wahlen:

j Fir die Bewerbungen auf den Listenplatzen bis
Es wird Uber jede vorgeschlagene Person einzeln mit ,ja“ oder ,nein”“ geheim abgestimmt.

j Fur die Bewerbungen auf den Listenplatzen bis
Es werden auf einem vorbereiteten Stimmzettel Stimmen an die dort aufgefuhrten Personen gehelm vergeben.
Jeder Versammlungsteilnehmer hat so viele Stimmen, wie sich bewerbende Personen zu wahlen sind, wobei
jede Person bis zu drei Stimmen erhalten kann.

j Fir die Bewerbungen auf den Listenplatzen bis

Es wird Uber eine vorbereitete Liste oder Uber Teile einer solchen Liste von vorgeschlagenen Personen im
Ganzen in einem Wahlgang (Blockwahl) mit ,ja“ oder ,nein“ geheim abgestimmt. Anderungsantrage zu einzelnen
Blocken werden zugelassen; Uber sie wird vorweg geheim abgestimmt. Streichungen von Namen sind zulassig.

Streichungen gelten fiir die betroffenen Personen als D Nein-Stimmen D Enthaltungen.

Art des Wahlverfahrens

Abstimmungsergebnis: zu






- Urheberrechtlich geschiitzt -

Bitte Zutreffendes ankreuzen X1 oder ausfillen.

2. Wahl der sich bewerbenden Personen

2.1 Die Wahl der vorgeschlagenen Personen ergab folgendes Ergebnis:

Rei-
hen-
folge

Familienname, Vorname

Anschrift

Stimmen
oder
Stimmenverhaltnis






- Urheberrechtlich geschiitzt -

Bitte Zutreffendes ankreuzen X1 oder ausfillen.

Rei-
hen-
folge

Familienname, Vorname

Anschrift

Stimmen
oder
Stimmenverhaltnis






- Urheberrechtlich geschiitzt -

Bitte Zutreffendes ankreuzen X1 oder ausfillen.

Rei-
hen-
folge

Familienname, Vorname

Anschrift

Stimmen
oder
Stimmenverhaltnis






- Urheberrechtlich geschiitzt -

Bitte Zutreffendes ankreuzen X1 oder ausfillen.

Rei-
hen-
folge

Familienname, Vorname

Anschrift

Stimmen
oder
Stimmenverhaltnis






- Urheberrechtlich geschiitzt -

Bitte Zutreffendes ankreuzen X1 oder ausfillen.

Rei-
hen-
folge

Familienname, Vorname

Anschrift

Stimmen
oder
Stimmenverhaltnis






- Urheberrechtlich geschiitzt -

Bitte Zutreffendes ankreuzen X1 oder ausfillen.

2.2 Festlegung der Reihenfolge

j Bei der Wahl der sich bewerbenden Personen wurde gleichzeitig Gber die Reihenfolge abgestimmt.

j Die Versammlung legte in geheimer Abstimmung fest, dass sich die Reihenfolge der gewahlten Personen nach
den erreichten Hochststimmenzahlen richtet.

j Die Versammlung stimmte Uber die Reihenfolge der sich bewerbenden Personen

Nr(n). einzeln
Nr(n). gemeinsam
geheim ab.

2.3 Die Reihenfolge der sich bewerbenden Personen wurde unter Nr. 2.1 in der ersten Spalte eingetragen.

2.4 Mehrfache Auffiihrung im Wahlvorschlag

Die Versammlung entschied in geheimer Abstimmung, folgende sich bewerbende Personen mehrfach aufzufiihren
und zwar

2.4.1 dreifach:

Stimmen
Familienname, Vorname oder
Stimmenverhaltnis






Stimmen
oder
Stimmenverhaltnis

2.4.2 zweifach:
Familienname, Vorname

"us||nisSne 1apo [x] Usznanjue sapusyannz anig

- 1zInyoseb yoipyosuagayIn -






- Urheberrechtlich geschiitzt -

Bitte Zutreffendes ankreuzen X1 oder ausfillen.

3. Wahl von Ersatzleuten

3.1 Die Wahl der vorgeschlagenen Personen ergab folgendes Ergebnis:

Rei-
hen-
folge

Familienname, Vorname

Anschrift

Stimmen
oder
Stimmenverhaltnis






Bitte Zutreffendes ankreuzen X1 oder ausfillen.

- Urheberrechtlich geschiitzt -

3.2 Festlegung der Reihenfolge
j Bei der Wahl der Ersatzleute wurde gleichzeitig Uber die Reihenfolge abgestimmt.
j Die Versammlung legte in geheimer Abstimmung fest, dass sich die Reihenfolge der gewahlten Personen nach
den erreichten Hochststimmenzahlen richtet.

j Die Versammlung stimmte ber die Reihenfolge der Ersatzleute

Nr(n). einzeln
Nr(n). gemeinsam
geheim ab.

3.3 Die Reihenfolge der Ersatzleute wurde unter Nr. 3.1 in der ersten Spalte eingetragen.

3.4 Die Versammlung entschied, dass die Ersatzleute nach folgendem Verfahren nachriicken:

j Die in der Reihenfolge nach den Ausgeschiedenen aufgefiihrten sich bewerbenden Personen riicken um eine
entsprechende Anzahl von Platzen nach vorne. Die Ersatzleute riicken in der in Nr. 3.1 aufgefuhrten Reihenfolge
in die Bewerberliste nach.

Die Ersatzleute nehmen in der in Nr. 3.1 aufgefihrten Reihenfolge die Platze der Ausgeschiedenen ein.

Die nachgeriickten Ersatzleute werden so oft aufgefihrt wie die Ausgeschiedenen.

Die Versammlung beschloss, als Ersatz fiir Ausgeschiedene die im Wahlvorschlag bereits benannten sich
bewerbenden Personen von oben nach unten so lange D zweifach D dreifach  aufzufiihren, bis die
zulassige Bewerberhochstzahl wieder erreicht ist.

Abstimmungsergebnis: zu

4. Beauftragte Person

Die Versammlung bestellte durch Beschluss als beauftragte Person fur den Wahlvorschlag:

4.1 Beauftragte Person:

Familienname, Vorname

Anschrift

Abstimmungsergebnis: zu

4.2 Stellvertretung:

Familienname, Vorname

Anschrift

Abstimmungsergebnis: zZu

5. Mehrheitswahl

Wird zur Wahl des Gemeinderats/Stadtrats bis 15.01.2026, 18 Uhr, insgesamt nur ein Wahlvorschlag eingereicht,
kann dieser bis 19.01.2026, 18 Uhr, auf doppelt so viele sich bewerbende Personen erganzt werden, wie ehren-
amtliche Gemeinde-/ Stadtratsmitglieder zu wahlen sind.

j Die Versammlung entschied fiir den Fall, dass bis 15.01.2026, 18 Uhr, nur ein Wahlvorschlag eingereicht wird,
dass die Ersatzleute in der in Nr. 3.1 aufgefihrten Reihenfolge im Anschluss an die Bewerberliste in Nr. 2.1
als weitere sich bewerbende Personen erganzt werden, bis die maximal zulassige Bewerberzahl erreicht wird.

j Die Versammlung hat fur den Fall, dass bis 15.01.2026, 18 Uhr, insgesamt nur ein Wahlvorschlag eingereicht
wird, die zusatzlichen sich bewerbenden Personen und ggf. die Ersatzleute in einem weiteren Wahlverfahren
entsprechend Nr. II.1, 11.2 und 1.3 ermittelt (siehe Beiblatt).






Bitte Zutreffendes ankreuzen X1 oder ausfillen.

- Urheberrechtlich geschiitzt -

6.

Kennwort bei einem gemeinsamen Wahlvorschlag

Bei einem gemeinsamen Wabhlvorschlag sollen die Kennworter in folgender Reihenfolge aufgefihrt werden:

1.

Partei oder Wahlergruppe Kurzbezeichnung

Partei oder Wahlergruppe Kurzbezeichnung

Zuriicknahme des Wahlvorschlags

Die beauftragte Person wird verpflichtet, den Wahlvorschlag zur Wahl des

des Gemeinderats D des Stadtrats  unter folgenden Voraussetzungen zuriickzunehmen:

Abstimmungsergebnis: zu

IV. Unterschriften

Die Unterzeichnenden versichern, dass diese Niederschrift dem Verlauf der Aufstellungsversammlung
entspricht und dass insbesondere

die Vorschriften liber die Ladung zur Aufstellungsversammlung und zur Beschlussfahigkeit beachtet
wurden,

tiber die Aufstellung der sich bewerbenden Personen und Ersatzleute geheim abgestimmt wurde,
tiber die Reihenfolge der sich bewerbenden Personen geheim abgestimmt wurde,

tiber eine etwaige mehrfache Auffiihrung sich bewerbender Personen geheim abgestimmt wurde,

jede wahlberechtigte Teilnehmerin / jeder wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstellungsversammliung
vorschlagsberechtigt war und

den sich fiir die Aufstellung bewerbenden Personen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihr Pro-
gramm der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen.

Der Leiter / die Leiterin der Versammlung:

Familienname, Vorname und Anschrift in Druckschrift und Unterschrift

Zwei weitere wahlberechtigte Teilnehmende:

1 . Familienname, Vorname und Anschrift in Druckschrift und Unterschrift

2. Familienname, Vorname und Anschrift in Druckschrift und Unterschrift

Anlage(n): Anwesenbheitsliste

|| ggf. Beiblatt zu Nr. I1.5
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- Urheberrechtlich geschitzt -

(24110)

Deutscher Gemeindeverlag GmbH

www.kohlhammer.de
Bestell-Fax: 0711 7863-8400 E-Mail: dgv@kohlhammer.de

09/022/0155/28 W. Kohlhammer GmbH

Bitte Zutreffendes ankreuzen X1 oder ausfillen.

Partei oder Wahlergruppe

. der ersten Blirgermeisterin
fiir die Wahl | | oder des ersten Biirgermeisters

Anlage 7
(zu Nr. 46 GLKrWBek)

Datum

Niederschrift Uber die Versammlung
zur Aufstellung der Bewerberinnen und der Bewerber

der Oberbiirgermeisterin oder
des Oberbiirgermeisters

am 8. Marz 2026 in der Gemeinde/Stadt

Partei oder Wahlergruppe

Kurzbezeichnung

und — bei einem gemeinsamen Wahlvorschlag —

Partei oder Wahlergruppe

Kurzbezeichnung

Partei oder Wahlergruppe

Kurzbezeichnung

I. Ladung und Beschlussfahigkeit

1. Das vertretungsberechtigte Organ der

Partei oder Wahlergruppe

Datum Form der Einladung

hat am durch

und — bei einem gemeinsamen Wahlvorschlag —

das vertretungsberechtigte Organ der

Partei oder Wahlergruppe

Datum Form der Einladung

hat am durch

Partei oder Wahlergruppe

Datum Form der Einladung

hat am durch

j eine Versammlung von D Anhéngern D Mitgliedern der Partei oder der Wahlergruppe

j eine besondere Versammlung von Delegierten, die von Mitgliedern einer Partei oder Wahlergruppe fiir die be-
vorstehende Aufstellung sich bewerbender Personen gewahlt wurden

j eine allgemeine Delegiertenversammlung, die nach der Satzung einer Partei oder einer Wahlergruppe allge-

mein flr bevorstehende \Wahlen bestellt wurde

Datum Uhrzeit

auf den

Anschrift des Versammlungsraums mit Stra3e, Hausnummer, PLZ, Ort

nach

zum Zweck der Aufstellung eines Wahlvorschlags einberufen.






Bitte Zutreffendes ankreuzen X1 oder ausfillen.

- Urheberrechtlich geschiitzt -

Zahl

2. wahlberechtigte Teilnehmer waren erschienen.

Ihre Vor- und Familiennamen sowie Anschriften ergeben sich aus der Anwesenheitsliste, die dieser Niederschrift
beigelegt wird.

3. Die Versammlung wurde geleitet von

Familienname, Vorname

4. Die Versammlungsleiterin / der Versammlungsleiter stellte fest,

4.1 dass die Wahlberechtigung aller Erschienenen, die Anspruch auf Teilnahme an der Abstimmung erhoben
haben, festgestellt worden ist,

4.2 bei einer allgemeinen Delegiertenversammlung, dass die Mehrheit der Delegierten nicht friiher als zwei Jahre
vor dem Monat, in dem der Wahltag liegt, gewahlt worden ist,

4.3 dass geheim abzustimmen ist und dass die Namen der gewunschten sich bewerbenden Personen auf dem
Stimmzettel unbeobachtet zu vermerken oder zu kennzeichnen sind,

4.4 dass jede an der Aufstellungsversammlung teilnahmeberechtigte Person vorschlagsberechtigt ist,

4.5 dass die sich fur die Aufstellung bewerbenden Personen Gelegenheit hatten, sich und ihr Programm der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen.

Il. Wahl der sich bewerbenden Personen fiir das Amt der ersten Biirgermeisterin oder des ersten
Birgermeisters, der Oberbiirgermeisterin oder des Oberbiirgermeisters

1. Wahlverfahren

Der Versammlungsileiter / die Versammlungsleiterin stellte fest, dass
nach den Festlegungen der Partei oder der Wahlergruppe als sich bewerbende Person gewahlt ist, wer

Art des Wahlverfahrens

Uber das Verfahren fiur die Wahl der sich bewerbenden Person keine besonderen Regelungen bestehen; als
sich bewerbende Person ist somit gewahlt, wer mehr als die Halfte der abgegebenen gultigen Stimmen erhalt.

2. Wahl der sich bewerbenden Personen
2.1 Die Wahl der vorgeschlagenen Personen ergab folgendes Ergebnis:

Stimmen
Familienname, Vorname Anschrift oder
Stimmenverhaltnis

Stimmenthaltungen

Ungultige Stimmen

Zzusammen

Hiernach erhielt die erforderliche Mehrheit:

Familienname, Vorname

j keine der vorgeschlagenen Personen
Es fand eine Stichwahl zwischen den beiden Personen mit den héchsten Stimmenzahlen statt (Nr. 2.2).

Da mehr als zwei Personen die héchste Stimmenzahl erhalten haben, war der erste Wahlgang zu wieder-
holen (Nr. 2.1).

D Da Stimmengleichheit hinsichtlich der Personen mit der zweithdchsten Stimmenzahl vorlag, musste durch
Losentscheid ermittelt werden, wer von ihnen neben der Person mit der hochsten Stimmenzahl an der Stich-
wahl teilnahm.
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2.2 In einer Stichwahl wurde zwischen folgenden Personen mit nachstehendem Ergebnis abgestimmit:

Stimmen
Familienname, Vorname oder
Stimmenverhaltnis

Stimmenthaltungen

Unglltige Stimmen

Hiernach zusammen

j wurde als sich bewerbende Person gewahlt:

Familienname, Vorname

j erhielt keine der vorgeschlagenen Personen die erforderliche Stimmenmehrheit, da sich Stimmengleichheit
ergab; es musste das Los entscheiden. Danach ist sich bewerbende Person:

Familienname, Vorname

3. Wahl von Ersatzleuten
3.1 Entweder:

3.1.1 D Die Wahl der vorgeschlagenen Personen ergab folgendes Ergebnis:

Stimmen
Familienname, Vorname Anschrift oder
Stimmenverhaltnis

Stimmenthaltungen

Ungultige Stimmen

Zzusammen

Hiernach erhielt die erforderliche Mehrheit:

Familienname, Vorname

keine der vorgeschlagenen Personen.
Es fand eine Stichwahl zwischen den beiden Personen mit den héchsten Stimmenzahlen statt (Nr. 3.1.2).

D Da mehr als zwei Personen die héchste Stimmenzahl erhalten haben, war der erste Wahlgang zu wie-
derholen (Nr. 3.1.1).

D Da Stimmengleichheit hinsichtlich der Personen mit der zweithdchsten Stimmenzahl vorlag, musste durch
Losentscheid ermittelt werden, wer von ihnen neben der Person mit der hochsten Stimmenzahl an der
Stichwahl teilnahm.
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Bitte Zutreffendes ankreuzen X1 oder ausfillen.

3.1.2 In einer Stichwahl wurde zwischen folgenden Ersatzleuten mit nachstehendem Ergebnis abgestimmit:

Stimmen
Familienname, Vorname oder
Stimmenverhaltnis

Stimmenthaltungen

Ungliltige Stimmen

Zzusammen

Hiernach

wurde als ersatzweise sich bewerbende Person gewahlt:

Familienname, Vorname

j erhielt keine der vorgeschlagenen Personen die erforderliche Stimmenmehrheit, da sich Stimmengleichheit
ergab; es musste das Los entscheiden. Danach ist ersatzweise sich bewerbende Person:

Familienname, Vorname

3.2 Oder:

j Fir den Fall, dass die sich bewerbende Person ausscheiden sollte, beschloss die Versammlung in geheimer
Abstimmung, dass als ersatzweise sich bewerbende Person die Person mit der zweithochsten Stimmenzahl
oder, falls eine Stichwahl stattgefunden hat, die in der Stichwahl nicht gewahlte Person den Platz der ausge-
schiedenen sich bewerbenden Person einnimmt.

Abstimmungsergebnis: zu

4. Gemeinsamer Wahlvorschlag bei getrennter Aufstellungsversammiung

Die Versammlung fasste folgenden Beschluss:
j Es soll mit keinem weiteren Wahlvorschlagstrager ein gemeinsamer Wahlvorschlag eingereicht werden.

j Es besteht damit Einverstandnis, dass die sich bewerbende Person fir folgende Parteien oder Wahlergruppen
als gemeinsame Bewerberin / gemeinsamer Bewerber auftritt:

Partei oder Wahlergruppe Kurzbezeichnung(en)

Partei oder Wahlergruppe Kurzbezeichnung(en)

Partei oder Wahlergruppe Kurzbezeichnung(en)
Abstimmungsergebnis: zu

j Fur den Fall, dass ein gemeinsamer Wahlvorschlag nicht zustande kommt, besteht damit Einverstandnis, dass
die sich bewerbende Person nur als Bewerber der die vorliegende Aufstellungsversammlung durchfihrenden
Partei oder Wahlergruppe auftritt.

Abstimmungsergebnis: zZu
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Bitte Zutreffendes ankreuzen X1 oder ausfillen.

5. Beauftragte Personen

Beauftragte Person:

5.1 Die Versammlung bestellte durch Beschluss als beauftragte Person fiir den Wahlvorschlag:

Familienname, Vorname

Anschrift

5.2 Stellvertretung:

Abstimmungsergebnis:

ZU

Familienname, Vorname

Anschrift

Abstimmungsergebnis:

6. Kennwort bei einem gemeinsamen Wahlvorschlag

ZU

Bei einem gemeinsamen Wabhlvorschlag sollen die Kennworter in folgender Reihenfolge aufgefiihrt werden:

Partei oder Wahlergruppe

1.

Kurzbezeichnung

Partei oder Wahlergruppe

Kurzbezeichnung

lll. Zuriicknahme des Wahlvorschlags

Die beauftragte Person wird verpflichtet, den Wahlvorschlag zur Wahl
j der ersten Burgermeisterin oder des ersten Burgermeisters

j der Oberblrgermeisterin oder des Oberburgermeisters
unter folgenden Voraussetzungen zurlickzunehmen:

Abstimmungsergebnis:

ZU
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Bitte Zutreffendes ankreuzen X1 oder ausfillen.

IV. Unterschriften

Die Unterzeichnenden versichern, dass diese Niederschrift dem Verlauf der Aufstellungsversammlung
entspricht und dass insbesondere

- die Vorschriften liber die Ladung zur Aufstellungsversammlung und zur Beschlussfahigkeit beachtet
wurden,

- uber die Aufstellung der sich bewerbenden Personen und Ersatzleute geheim abgestimmt wurde,

- uber die Reihenfolge der sich bewerbenden Personen geheim abgestimmt wurde,

- uber eine etwaige mehrfache Auffiihrung sich bewerbender Personen geheim abgestimmt wurde,

- jede wahlberechtigte Teilnehmerin / jeder wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstellungsversammlung
vorschlagsberechtigt war und

- den sich fur die Aufstellung bewerbenden Personen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihr Pro-
gramm der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen.

Der Leiter / die Leiterin der Versammlung:

Familienname, Vorname und Anschrift in Druckschrift und Unterschrift

Zwei weitere wahlberechtigte Teilnehmende:

1 . Familienname, Vorname und Anschrift in Druckschrift und Unterschrift

2. Familienname, Vorname und Anschrift in Druckschrift und Unterschrift
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(24120)

Deutscher Gemeindeverlag GmbH

www.kohlhammer.de
Bestell-Fax: 0711 7863-8400 E-Mail: dgv@kohlhammer.de

09/022/0254/27 W. Kohlhammer GmbH

Anwesenheitsliste Uber die Aufstellungsversammliung

fur den Wahlvorschlag der

Partei oder Wahlergruppe

Kurzbezeichnung(en)

fiir die Wahl | |des Gemeinde-/Stadtrats

|| der Landritin/desLandrats

D der Oberburgermeisterin/des Oberburgermeisters Ddes Kreistags

|| der ersten Biirgermeisterin/des ersten Biirgermeisters

am 8. Marz 2026 in der Gemeinde/Stadt

Am fand fur die vorgenannte Wahl eine Aufstellungsversammlung statt, bei der folgende

Wahlberechtigte anwesend waren:

Lfd.

Nr Familienname, Vorname

Anschrift (Strale, Hausnummer,
Postleitzahl, Ort)

Unterschrift

1

2

10

11

12

13

14

iliS
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Seite 2 der Anwesenheitsliste fur die Aufstellungsversammlung der

Partei oder Wahlergruppe

am

Lfd.

Nr.

Familienname, Vorname

Anschrift (Strale, Hausnummer,
Postleitzahl, Ort)

Unterschrift

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39
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Seite 3 der Anwesenheitsliste fur die Aufstellungsversammlung der

Partei oder Wahlergruppe

am

Lfd.

Nr.

Familienname, Vorname

Anschrift (Strale, Hausnummer,
Postleitzahl, Ort)

Unterschrift

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

S

53

54

95

56

57

58

59

60

61

62

63
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Seite 4 der Anwesenheitsliste fur die Aufstellungsversammlung der

Partei oder Wahlergruppe

am

Lfd.

Nr.

Familienname, Vorname

Anschrift (Strale, Hausnummer,
Postleitzahl, Ort)

Unterschrift

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

7

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87
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Seite 5 der Anwesenheitsliste fur die Aufstellungsversammlung der

Partei oder Wahlergruppe

am

Lfd.
Nr.

Familienname, Vorname

Anschrift (Strale, Hausnummer,
Postleitzahl, Ort)

Unterschrift

88

89

90

91

92

93

94

95

96

S

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111
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Bitte Zutreffendes ankreuzen X1 oder ausfullen.

Anlage 11a
(zu Nr. 47 GLKrWBek)

Erklarungen fur Bewerberinnen und Bewerber

fur die | | Gemeinde-/Stadtratswahl | | (Ober-)Biirgermeisterwahl
|| Kreistagswahl || Landratswahl

in der Gemeinde/Stadt/
im Landkreis am 8. Marz 2026

Wichtige Hinweise:

1. Angaben zum Geburtsnamen sind nur dann aufzunehmen, wenn die Angabe im Wahlvorschlag, in dem
Stimmzettel und in den Bekanntmachungen gewtinscht wird und die Namenséanderung am Wahltag nicht lan-
ger als zwei Jahre zurtickliegt.

2. Die Verwendung des Geburtsjahres ist nur dann mit ,ja“ anzugeben, wenn die Angabe im Wahlvorschlag, in
dem Stimmzettel und in den Bekanntmachungen gewiinscht wird.

Familienname ggf. Geburtsname ? (falls erwtinscht) und Datum der Namens- Vorname
anderung
Tag der Geburt Geburtsjahr erwtinscht? 2 akademische Grade ? Beruf oder Stand
ja D nein
kommunale Ehrenamter, sonstige Amter? Gemeinde-/Stadteil 2

Anschrift, Strale, Hausnummer, PLZ, Ort

Zustimmung zur Aufnahme in den Wahlvorschlag eines Wahlvorschlagstragers

Meiner Aufnahme als Bewerberin / Bewerber in den Wahlvorschlag folgender Partei oder Wahlergruppe stimme
ich zu:

Name der Partei oder Wahlergruppe Kurzbezeichnung

Zustimmung zur Aufnahme in den Wahlvorschlag mehrerer Wahlvorschlagstrager

Wahl des Gemeinde-/Stadtrats bzw. Kreistags: Meiner Aufnahme als Bewerberin/Bewerber in den gemeinsa-
men Wahlvorschlag folgender Parteien oder Wahlergruppen stimme ich zu:

Name der Partei oder Wahlergruppen Kurzbezeichnungen

Wahl der ersten Blrgermeisterin/des ersten Biurgermeisters oder der Oberbirgermeisterin/des Oberbur-
germeisters bzw. der Landratin oder des Landrats:

Ich will als gemeinsame/r Bewerberin/Bewerber auf den Wahlvorschlagen folgender Parteien oder Wéhlergruppen
auftreten:

Name der Partei oder Wahlergruppe Kurzbezeichnung

Name der Partei oder Wahlergruppe Kurzbezeichnung

Auf folgendem Wahlvorschlag will ich nicht als gemeinsame Bewerberin / gemeinsamer Bewerber auftreten:

Name der Partei oder Wahlergruppe Kurzbezeichnung






Bitte Zutreffendes ankreuzen X1 oder ausfiillen.

- Urheberrechtlich geschiitzt -

Erklarung zur Bewerbung

Ich erklare, dass ich bei Wahlen fur ein gleichartiges Amt, die am selben Tag stattfinden, nur in einem Wahlkreis
aufgestellt werde.

Hinweis: Sofern Sie lediglich eine Nebenwohnung in Bayern, Ihre Hauptwohnung jedoch auf3erhalb Bayerns ha-
ben, prift die Wahlkreisgemeinde, ob Sie einen weiteren Nebenwohnsitz in Bayern haben und sich dort fur ein
gleichartiges Amt am selben Wahltag bewerben.

Erklarung Uber das Nichtvorliegen von Ausschlussgriinden fur die Wahlbarkeit

Ich versichere der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter und dem Wahlausschuss, dass ich als Bewerberin oder als
Bewerber fiir das Amt

D eines Gemeinde-/Stadtratsmitglieds D einer Kreisratin oder eines Kreisrats
am Wabhltag nicht nach Art. 21 Abs. 2 GLKrWG von der Wahlbarkeit ausgeschlossen bin.

D der ersten Burgermeisterin oder des ersten Blirgermeisters, D der Landrétin oder des Landrats
der Oberbirgermeisterin oder des Oberbirgermeisters

am Wahltag nicht nach Art. 39 Abs. 2 GLKrWG von der Wéahlbarkeit ausgeschlossen bin.

Datum Unterschrift

Hinweise:
Der Stimmzettel enthalt folgende Mindestangaben: Familienname, Vorname, Beruf oder Stand.

Weitere Angaben (akademische Grade, Geburtsjahr, kommunale Ehrenamter, in der Verfassung vorgesehene Amter, Gemeinde-/Stadteil,
in Einzelfallen auch Geburtsnamen) sind moglich, setzen aber voraus, dass sich dies aus dem zugelassenen Wahlvorschlag ergibt. Nur die
beauftragte Person fir den Wahlvorschlag oder deren Stellvertretung ist berechtigt. verbindliche Erklarungen zum Wahlvorschlag abzugeben.
Setzen Sie sich gegebenenfalls rechtzeitig mit der beauftragten Person fiir den Wahlvorschlag in Verbindung. Die Gemeinden/Verwaltungsge-
meinschaften/Landkreise sind an die Angaben in den zugelassenen Wahlvorschlagen gebunden; nachtragliche Anderungen sind nicht mehr
moglich.

1) Falls sich die Namensfuhrung innerhalb der zwei Jahre vor dem Wahltag geandert hat und dies in den Wahlvorschlag, in den Stimmzettel sowie in die Bekannt-
machungen aufgenommen werden soll.

2) Falls dies in den Wahlvorschlag, in den Stimmzettel sowie in die Bekanntmachungen (Bekanntmachung der eingereichten und zugelassenen Wahlvorschlage
fur die Wahl der ersten Biirgermeisterin oder des ersten Burgermeisters bzw. der Oberbiirgermeisterin oder des Oberburgermeisters, Bekanntmachung tiber
die zugelassenen Wahlvorschlage fir die Wahl des Gemeinderats und Bekanntmachung des abschlieRenden Ergebnisses) aufgenommen werden soll.
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- Urheberrechtlich geschiitzt -

(25030)

Deutscher Gemeindeverlag GmbH
www.kohlhammer.de

Bestell-Fax: 0711 7863-8400 E-Mail: dgv@kohlhammer.de

09/022/0261/01 W. Kohlhammer GmbH

Bitte Zutreffendes ankreuzen X1 oder ausfullen.

Gemeinde Anlage 12
(zu Nr. 47 GLKrWBek)

Verwaltungsgemeinschaft

Bescheinigung Uber die Wahlbarkeit

fur die Wahl D der ersten Burgermeisterin oder des ersten Blrgermeisters
|| der Oberbiirgermeisterin oder des Oberbiirgermeisters
|| der Landrétin oder des Landrats | | des Kreistags

in der Gemeinde / im Landkreis am 8. Marz 2026

Familienname Vorname Tag der Geburt

Anschrift

ist am Wahltag nach den heutigen Erkenntnissen wéahlbar

j nach Art. 21 Abs. 1 GLKrWG als Kreisratin oder Kreisrat

j nach Art. 39 Abs. 1 GLKrWG als berufsmafiige/r erste/r Burgermeiste/in oder als Oberbirgermeisterin
oder Oberburgermeister oder als Landratin oder Landrat

Datum

Unterschrift der/des mit der Bescheinigung beauftragten Bediensteten

(Dienstsiegel)

Ich bin damit einverstanden, dass die Partei bzw. Wahlergruppe

fir mich diese Bescheinigung einholt.

Datum

Unterschrift der Bewerberin/des Bewerbers

Hinweise: Bescheinigung uber die Wahlbarkeit

a) Zustandig zur Ausstellung ist jede Gemeinde, in der die sich bewerbende Person eine Wohnung, die nicht
Hauptwohnung sein muss, oder ohne eine Wohnung zu haben ihren gewdhnlichen Aufenthalt hat (8 43 Satz 1
Nr. 4 Buchst. h GLKrwWO).

b) Eine Bescheinigung fur Gemeindewahlen ist nur fur das Amt der berufsmafiigen ersten Burgermeisterin oder
des berufsmaRigen ersten Biirgermeisters erforderlich, und auch nur dann, wenn die sich bewerbende Person
keine Wohnung und keinen gewohnlichen Aufenthalt in der Gemeinde hat.

c) Fuir Landkreiswahlen ist die Bescheinigung immer erforderlich.
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Bitte Zutreffendes ankreuzen X1 oder ausfillen.

- Urheberrechtlich geschitzt -
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Deutscher Gemeindeverlag GmbH

www.kohlhammer.de
Bestell-Fax: 0711 7863-8400 E-Mail: dgv@kohlhammer.de
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Wahlmappe des Wahlvorschlagstragers fiir die Bewerberaufstellung zur
Gemeinderats/Stadtrats- und (Ober-)Blirgermeisterwahl

in der Gemeinde/ Stadt

am 08. Marz 2026

Terminkalender (Kurzubersicht)

Ta\?\/;ﬁ{t:gm Datum Termine Bemerkungen Vorschrift Erledigungsvermerk

spatestens | 25.12.2025 | Spatester Termin fiir die Aufforderung § 34 GLKrWO

73. Tag des Wahlleiters zur Einreichung der
Wabhlvorschlage.

Die Einreichung von Wahlvorschlagen ist | § 35 GLKrWO
frihestens ab dem Erlass dieser Be-
kanntmachung zulassig.
59. Tag 08.01.2026, | Spatester Termin fir die Einreichung der | Art. 31 Satz 1
bis Wabhlvorschlage. GLKrwWG
18:00 Uhr | Die Zustimmung zur Aufstellung im Art. 25 Abs. 3
Wahlvorschlag kann nach Ablauf der Satz 5 GLKr'WG
Einreichungsfrist (59. Tag) nicht mehr
zurickgenommen werden.
Zuricknahme von Wahlvorschlagen ab Art. 31 Satz 1
dem Ende der Einreichungsfrist nicht GLKrWG
mehr zulassig.

frihestens | 08.01.2026, | Bekanntmachung der eingereichten § 45 GLKrWO

59. Tag, nach Wahlvorschlage durch den Wahlleiter.

spatestens | 18:00 Uhr

58. Tag oder

09.01.2026
Bekanntmachung der Sitzung des § 5 Abs.1 Satz 3
Wahlausschusses durch den Wahlleiter. | GLKrWO
52. Tag 15.01.2026, | Spatester Termin fur die Nachreichung Art. 31 Satz 2
bis weiterer Wahlvorschlage, wenn bis zum | GLKrWG
18:00 Uhr | 59. Tag kein oder nur ein Wahlvorschlag
eingereicht wurde.
48. Tag 19.01.2026, | Mdglichkeit zur Verdoppelung der Be- Art. 31 Satz 3
bis werberzahl, wenn nur ein Wahlvorschlag | GLKrWG
18:00 Uhr | vorliegt.
§ 46 GLKrwO
48. Tag 19.01.2026, | Letzter Termin fUr die Unterstitzung Art. 28 Abs. 1
bis neuer Wahlergruppen durch Eintragung | GLKrWG
12:00 Uhr | in die Unterstitzungsliste.

47. Tag 20.01.2026 | Beschluss des Wahlausschusses uber Art. 32 Abs. 2
die Gliltigkeit der eingereichten Wahlvor- | GLKrWG
schlage.

41. Tag 26.01.2026 | Spatester Zeitpunkt fur die Erhebung Art. 32 Abs. 3

bis von Einwendungen durch den Wahlvor- | Satz 2 GLKrWG
18:00 Uhr | schlagstrager bei ganzer oder teilweiser
Zuruckweisung eines Wahlvorschlags.
40. Tag 27.01.2026 | Auf Einwendungen oder von Amts wegen | Art. 32 Abs. 3
bis nochmaliger Beschluss des Wahlaus- Satz 3, Abs. 4
24:00 Uhr | schusses Uber die Zulassung von Wahl- | GLKrWG
vorschlagen; bis dahin ist die Beseitigung
behebbarer Mangel der eingereichten
Wahlvorschlage noch moglich.
38. Tag 29.01.2026 | Letzter Termin fUr einen Antrag an den Art. 32 Abs. 4
bis Beschwerdeausschuss. GLKrWG
18:00 Uhr

33. Tag 03.02.2026 | (Spatestens) Offentliche Bekanntgabe Art. 33 Abs. 1

der zugelassenen Wabhlvorschlage. GLKrWG
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Hinweise fir die Bewerberaufstellung

zu den Gemeinde- und Landkreiswahlen am 8. Marz 2026
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Welche Vorschriften sind anzuwenden?
Wer ist wahlberechtigt?

Wer kann als Wahlvorschlagstrager einen Wahlvorschlag einreichen?
Was ist eine politische Partei?

Was ist eine Wahlergruppe?
Welche allgemeinen Grundsatze gelten fiir die Aufstellung der Wahlvorschlage?

Aufstellungsversammlung

Wie ist eine Aufstellungsversammlung einzuberufen?

Was gilt fir die gemeinsame Aufstellung von Wahlvorschlagen?

Wer darf an einer Aufstellungsversammlung teilnehmen?

Was ist bei Delegiertenversammlungen zu beachten?

Wie viele Anhanger mussen an der Aufstellungsversammlung teilnehmen?

Aufstellung der Wahlvorschlage zur Wahl der Gemeinderatsmitglieder oder der Kreisratinnen
und Kreisrate

Wer kann sich bewerben?

Wie viele Bewerberinnen und Bewerber kdnnen aufgestellt werden?

Nach welchem Verfahren sind Bewerberinnen und Bewerber aufzustellen?

Welche weiteren Abstimmungsarten sind zulassig?

Wie ist Uber eine Mehrfachnennung zu entscheiden?

Wie ist Uber die Reihenfolge zu entscheiden?

Kann die Wahl der Bewerberinnen und Bewerber mit der Abstimmung uber die mehrfache
Auffihrung und die Reihenfolge verbunden werden?

Aufstellung der Wahlvorschlage zur Wahl der ersten Biirgermeisterinnen und Biirgermeister,
der Landratinnen und Landréte

Wer kann sich um das Amt der ersten Blrgermeisterin oder des ersten Blrgermeisters und der
Landrétin oder des Landrats bewerben?

Wer kann nicht zur ersten Burgermeisterin oder zum ersten Burgermeister bzw. zur Landratin oder
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Nach welchem Verfahren sind die Bewerberinnen und Bewerber aufzustellen?
Wie sind gemeinsame Bewerberinnen und Bewerber aufzustellen?

Wie sind Ersatzleute aufzustellen?

Niederschrift

Was muss die Niederschrift enthalten?
Wie viele Unterschriften sind erforderlich?
Wer darf eine Niederschrift unterzeichnen?

Haben sich die Teilnehmenden der Aufstellungsversammlung in eine Anwesenheitsliste
eingetragen?
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1. Welche Vorschriften sind anzuwenden?

- Gesetz Uber die Wahl der Gemeinderate, der Burgermeister, der Kreistage und der Landrate (Gemeinde- und Land-
kreiswahlgesetz — GLKrWG).

- Wahlordnung fur Gemeinde- und Landkreiswahlen (Gemeinde- und Landkreiswahlordnung — GLKrWO).

- Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern zum Vollzug des Gemeinde- und Landkreiswahl-
gesetz und der Gemeinde- und Landkreiswahlordnung (GLKrWBek).

Das Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz (GLKrWG) und die Gemeinde- und Landkreiswahlordnung (GLKrWO) bietet
der Verlag als Textausgabe an (Link zu unserem Shop).

2. Wer ist wahlberechtigt?
Rechtsgrundlage: Art. 1 GLKrWG, § 1 GLKrWO.

In diesen Hinweisen ist immer wieder die Rede von ,Wahlberechtigten®. Das sind alle Personen, die am Wahltag deut-
sche und auslandische Unionsbulrgerinnen und -burger sind, das 18. Lebensjahr vollendet haben, sich seit mindestens
zwei Monaten im Wahlkreis mit dem Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen aufhalten und nicht vom Wahlrecht ausge-
schlossen sind.

Wabhlkreis ist bei Gemeindewahlen das Gebiet der Gemeinde oder der Stadt, bei Landkreiswahlen das Gebiet des Land-
kreises.

3. Wer kann als Wahlvorschlagstrager einen Wahlvorschlag einreichen?
Rechtsgrundlage: Art. 24 GLKrWG.

Wahlvorschlage kénnen nur von sogenannten ,Wahlvorschlagstragern® aufgestellt werden, also politischen Parteien und
Wahlergruppen. Einzelpersonen kénnen fir sich keinen Wahlvorschlag einreichen.

3.1  Was ist eine politische Partei?

Der Begriff der Partei richtet sich nach dem Gesetz Uber die politischen Parteien; dem Parteiengesetz. Parteien sind
nach § 2 Abs. 1 Satz 1 des Parteiengesetzes Vereinigungen von Blrgerinnen und Birgern, die dauernd oder fiir langere
Zeit fir den Bereich des Bundes oder eines Landes auf die politische Willensbildung Einfluss nehmen wollen, wenn sie
nach dem Gesamtbild der tatsachlichen Verhaltnisse, insbesondere nach Umfang und Festigkeit ihrer Organisation, nach
der Zahl ihrer Mitglieder und nach ihrem Hervortreten in der Offentlichkeit eine ausreichende Gewahr fir die Ernsthaf-
tigkeit dieser Zielsetzung bieten.

Hat die Wabhlleiterin oder der Wahlleiter Bedenken gegen die Parteieigenschaft, kann sie oder er einen Abdruck der
Niederschrift Gber die Griindung der Partei und einen Satzungsabdruck verlangen.

3.2 Was ist eine Wahlergruppe?

Wahlergruppen sind alle sonstigen Vereinigungen oder Gruppen, deren Ziel es ist, sich an Gemeinde- oder Landkreis-
wahlen zu beteiligen (Art. 24 Abs. 1 Satz 3 GLKrWG).

An die Organisation der Wahlergruppen werden zwar keine besonderen Anforderungen gestellt, doch muss es sich um
eigenstandige Vereinigungen oder Gruppen handeln, deren Ziel es ist, sich an Gemeinde- oder Landkreiswahlen zu
beteiligen, um mit eigenen Vorstellungen im Gemeinderat oder Kreistag mitzuwirken.

Eine feste Organisation wird flir Wahlergruppen nicht gefordert. Eine solche erfolgt regelmafig in Form eines Vereins
nach Burgerlichem Recht (§§ 21 ff. BGB) und zwar als im Vereinsregister eingetragener und somit als rechtsfahiger
Verein oder als nichtrechtsfahiger Verein. Eine Organisation hatte den Vorteil, dass gegebenenfalls die Ubereinstimmung
mit einer im Gemeinderat oder im Kreistag bereits vertretenen (sogenannten privilegierten) Wahlergruppe einfacher ge-
fuhrt werden koénnte (siehe Punkt 13.3).

Bei der Einreichung eines Wahlvorschlags ist jedoch weniger von Bedeutung, ob der Wahlvorschlagstrager eine Partei
oder eine Wahlergruppe ist. Wichtiger ist die Frage, ob es sich um einen neuen Wahlvorschlagstrager handelt, weil
dieser moglicherweise zusatzliche Unterstitzungsunterschriften bendtigt (vgl. Punkte 13.1 und 13.4).





4. Welche allgemeinen Grundsatze gelten fir die Aufstellung der Wahlvorschlage?
Rechtsgrundlage: Art. 29 GLKrWG, § 39 GLKrWO.

Die Aufstellung der Wahlvorschlage hat in eigens dafur einzuberufenden Aufstellungsversammlungen der Parteien und
Wahlergruppen nach demokratischen Grundsatzen zu erfolgen. Die Bewerberinnen und Bewerber sowie die Ersatzleute
werden nach den Grundsatzen der Mehrheitswahl in geheimer Abstimmung gewahlt. Jeder sich bewerbenden Person
ist dabei in der Aufstellungsversammlung Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm in angemessener Zeit vorzu-
stellen.

Dieselbe Person kann sich grundsatzlich gleichzeitig fir die Wahl zur ersten Birgermeisterin oder zum ersten Burger-
meister, zum ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglied, zur Landratin oder zum Landrat und zur Kreisratin oder zum Kreisrat
bewerben.

Es bleibt einer bzw. einem berufsmafligen ersten Blrgermeisterin bzw. Blirgermeister oder einer Landratin bzw. einem
Landrat unbenommen, vor dem der nachsten allgemeinen Kommunalwahl vorausgehenden 30. September eine vorzei-
tige Beendigung ihrer bzw. seiner Amtszeit zu beantragen (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 GLKrWG); falls der Gemeinderat (der
Kreistag) zustimmt und damit die Amtszeit mit dem Ablauf der Wahlzeit der Gemeinderatin bzw. des Gemeinderats (des
Kreistags) endet, ist eine gleichzeitige Bewerbung fir die Gemeinderatin oder den Gemeinderat (Kreistag) und fur das
Amt der bzw. des berufsmafligen Blrgermeisterin bzw. Blrgermeisters (der Landratin bzw. des Landrats) moglich.

Die erste Burgermeisterin bzw. der erste Burgermeister gehort kraft Gesetzes (Art. 31 Abs. 1 GO) dem Gemeinderat,
die Landratin bzw. der Landrat kraft Gesetzes (Art. 24 Abs. 1 LKrO) dem Kreistag an. Die erste Blirgermeisterin oder der
erste Blrgermeister kann daher nicht zugleich ehrenamtliches Gemeinderatsmitglied, die Landratin oder der Landrat
nicht zugleich Kreisratin oder Kreisrat sein. Ebenso kann nach Art. 31 Abs. 3 Nr. 7 GO eine Landratin oder ein Landrat
nicht ehrenamtliches Gemeinderatsmitglied einer kreisfreien Gemeinde, nach Art. 24 Abs. 3 Nr. 5 LKrO die Oberblrger-
meisterin oder der Oberburgermeister einer kreisfreien Gemeinde nicht zugleich Kreisratin oder Kreisrat sein.

Bewerberinnen und Bewerber kénnen auch aus rechtlichen Grinden daran gehindert sein, das Amt anzutreten. Dies ist
dann der Fall, wenn sich Beamte oder hauptberufliche Arbeithehmende der Gemeinde als Gemeinderatsmitglieder bzw.
des Landratsamts als Kreisratinnen oder Kreisrate bewerben. Das Gleiche gilt fur leitende Beamte und leitende Arbeit-
nehmende von juristischen Personen oder sonstigen Organisationen, an denen die Gemeinde oder der Landkreis mehr-
heitlich beteiligt ist. Bei Arbeitnehmenden besteht ein solches Amtsantrittshindernis nicht.

Hinsichtlich des Amtes der ersten Blrgermeisterin bzw. des ersten Birgermeisters oder der Landratin bzw. des Landrats
ergeben sich dagegen keine Amtsantrittshindernisse.

Ist davon auszugehen, dass die Bewerbung unzulassig ist, ist der Wahlvorschlag insoweit unglltig und bei der Gemein-
derats- und der Kreistagswahl die Eintragung der betroffenen Person zu streichen.

5. Aufstellungsversammlung

Rechtsgrundlage: Art. 29 GLKrWG, § 39 GLKrWO.

5.1 Wie ist eine Aufstellungsversammlung einzuberufen?

Die Aufstellungsversammlung darf nicht friiher als 15 Monate vor dem Monat stattfinden, in dem der Wabhltag liegt.

Aus der Einladung fir die Aufstellungsversammlung muss ersichtlich sein, dass die Versammlung der Aufstellung der
Bewerberinnen und Bewerber fir eine bestimmte Wahl dient. Das Nahere Uber die Einberufung und die Beschlussfahig-
keit regeln die Parteien und die Wahlergruppen durch ihre Satzung. Sofern keine Satzung besteht oder hierin keine
Regelung getroffen ist, sind die Teilnahmeberechtigten durch 6ffentliche Anklindigung oder einzeln schriftlich zur Auf-
stellungsversammlung zu laden. Die Ladung muss spatestens am dritten Tag vor der Aufstellungsversammlung zu-
gegangen oder veroffentlicht sein.

Nicht organisierte Wahlergruppen muissen grundsatzlich durch 6ffentliche Ankindigung laden.

Die Aufstellungsversammlung ist bei Gemeindewahlen fir die gesamte Gemeinde, bei Landkreiswahlen fir den gesam-
ten Landkreis einzuberufen.

Werden in einer Aufstellungsversammlung auch mit der Aufstellung nicht zusammenhangende Punkte behandelt, sollte
die Bewerberaufstellung der wesentliche Inhalt der Aufstellungsversammlung sein. Sie muss nicht 6ffentlich sein. Die
Aufstellung muss nicht in einer einzigen Versammlung erfolgen.





Wird eine Aufstellungsversammlung, beispielsweise aufgrund fortgeschrittener Zeit, unterbrochen und am nachsten Tag
fortgesetzt, ist eine gesonderte Einladung nicht erforderlich; die Niederschrift wird weitergefuhrt. Liegt ein groRerer Zeit-
raum dazwischen, ist jeweils von einer neuen Aufstellungsversammlung auszugehen, wozu jeweils neu zu laden ist. Fur
die weiteren Versammlungen ist jeweils eine eigene Niederschrift zu fertigen.

5.2 Was gilt fiir die gemeinsame Aufstellung von Wahlvorschlagen?

Will eine Partei oder eine Wahlergruppe gemeinsam mit einer anderen Partei oder mit einer anderen Wahlergruppe
einen gemeinsamen Wahlvorschlag aufstellen, muss eine gemeinsame Aufstellungsversammlung oder eine gemischte
Delegiertenversammlung die Bewerberwahl vornehmen und die erforderlichen Beschlisse fassen. Die Zusammenset-
zung dieser gemeinsamen Versammlung kann von den beteiligten Wahlvorschlagstragern frei vereinbart werden. Diese
kann sich nach der Mitgliederzahl oder den bei der letzten Gemeinderatswahl oder Kreistagswahl errungenen Sitzen
oder Stimmen richten. Wird ein gemeinsamer Wahlvorschlag fur die Gemeinderats- oder Kreistagswahl eingereicht, wird
er bei der Sitzverteilung als einheitlicher Wahlvorschlag behandeilt.

5.3 Wer darf an einer Aufstellungsversammlung teilnehmen?

An der Aufstellungsversammlung kénnen wahlberechtigte Anhanger einer Partei oder Wahlergruppe teilnehmen. Das
Gesetz spricht in Art. 29 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 GLKrWG bewusst von Anhangern und nicht von Parteimitgliedern, um den
Parteien in kleineren Gemeinden die Aufstellung der Gemeinderatsbewerber zu erleichtern. Die Wahlvorschlagstrager
kdénnen jedoch allgemein oder im Einzelfall selbst entscheiden, wen sie als Anhanger betrachten. So kann z. B. in der
Satzung eines Wahlvorschlagstragers der Begriff ,Anhdnger” so geregelt werden, dass nur Mitglieder als Anhanger an-
gesehen werden.

An den Aufstellungsversammlungen kénnen zwar Personen unter 18 Jahren teilnehmen (z. B. als Zuhdrende), an der
Abstimmung dirfen sich aber nur die Wahlberechtigten beteiligen. Die Teilnehmenden mussen im Zeitpunkt der Aufstel-
lungsversammlung im Wahlkreis wahlberechtigt sein. Das schlief3t nicht aus, dass die Leiterin oder der Leiter der Ver-
sammlung nicht aus dem Wahlkreis kommt. Sie oder er kann sich dann jedoch an der Wahl der Bewerberinnen und
Bewerber nicht aktiv beteiligen.

5.4 Was ist bei Delegiertenversammlungen zu beachten?

Bei Gemeindewahlen in Gemeinden mit mehreren Stimmbezirken und bei Landkreiswahlen kénnen die Bewerberinnen
und Bewerber fur die fir den jeweiligen Wahlkreis einberufenen Versammlungen von Delegierten, die von Mitgliedern
der Parteien oder Angehdrigen der Wahlergruppen ausdrucklich zu diesem Zweck, d. h. zur Aufstellung von Bewerbe-
rinnen und Bewerbern fir Gemeinde- oder Landkreiswahlen, gewahlt worden sind, aufgestellt werden. Die Delegierten-
versammlung kann auch eine nach der Satzung einer Partei oder Wahlergruppe allgemein fiir bevorstehende Wahlen
bestellte Versammlung sein.

Die Mehrheit der Mitglieder einer Delegiertenversammlung, die allgemein fur bevorstehende Wahlen bestellt ist, darf von
den im Wahlkreis wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder der Wahlergruppe nicht friher als zwei Jahre vor dem
Monat, in dem der Wahltag liegt, gewahlt worden sein (Art. 29 Abs. 1 Satz 3 GLKrWG). Die Wahlberechtigung muss
dabei im Zeitpunkt der Delegiertenwahl gegeben sein. In der Niederschrift Uber die Aufstellungsversammlung ist die
Erklarung abzugeben, dass die Mehrheit der Delegierten nicht friher als zwei Jahre vor dem Wahltag gewahlt wurde.

Wird der Wahlvorschlag durch eine Delegiertenversammlung aufgestellt, kann die Minderheit der Delegierten aus nicht
gewahlten (sogenannten geborenen) Versammlungsmitgliedern bestehen (§ 39 Abs. 5 GLKrWO). Die Delegierten mis-
sen im Zeitpunkt der Delegiertenversammlung im Wahlkreis wahlberechtigt sein.

Die Wahl der Delegierten richtet sich nach organisationsinternem Recht; soweit dies es zulasst, brauchen Delegierte
nicht geheim gewahlt zu werden, so dass auch eine Wahl durch Zuruf mdéglich ist. Es ist wahlrechtlich auch nicht vorge-
schrieben, dass Uber die Wahl der Delegierten eine Niederschrift anzufertigen und mit dem Wahlvorschlag einzureichen
ist.

Die Regelung uUber Delegierte gilt auch fur Wahlergruppen, wenn sie dhnlich wie Parteien organisiert sind.
5.5 Wie viele Anhdnger miissen an der Aufstellungsversammlung teilnehmen?
Eine Mindestteilnehmendenzahl ist im Gesetz nicht ausdriicklich vorgeschrieben. Aus Art. 29 Abs. 5 Satz 2 GLKrWG

ergibt sich, dass an der Aufstellungsversammlung mindestens drei Personen (eine die Aufstellungsversammlung lei-
tende Person und zwei Wahlberechtigte) teilnehmen missen.





Darlber hinaus ist es zur Wahrung des Abstimmungsgeheimnisses erforderlich, dass sich an der Abstimmung mindes-
tens drei wahlberechtigte Personen beteiligen. Wenn also die leitende Person nicht wahlberechtigt ist, missen aulRer ihr
mindestens drei wahlberechtigte Personen an der Abstimmung teilnehmen (Art. 29 Abs. 3 Satz 1 GLKrWG).

6. Aufstellung der Wahlvorschlédge zur Wahl der Gemeinderatsmitglieder oder der Kreisratinnen und Kreis-
rate

Rechtsgrundlage: Art. 21 GLKrWG, § 40 GLKrWO.
6.1 Wer kann sich bewerben?

Fir das Amt eines Gemeinderatsmitglieds oder Kreisratin bzw. Kreisrats ist jeder Unionsburger und jede Unionsburgerin
im Sinne des Art.1 Abs. 2 GLKrWG wabhlbar, der oder die das 18. Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens drei
Monaten in der Gemeinde, bei Kreistagswahlen im Landkreis, eine Wohnung hat. Diese Wohnung muss nicht die Haupt-
wohnung sein, ein Nebenwohnsitz gentigt. Bewerben kann sich auch, wer keine Wohnung hat, sich aber gewdhnlich seit
mindestens drei Monaten in der Gemeinde, bei Kreistagswahlen im Landkreis aufhalt.

Nicht wéhlbar ist, wer infolge deutschen Richterspruchs die Wanhlbarkeit oder die Fahigkeit zur Bekleidung &ffentlicher
Amter nicht besitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsatzlichen Straftat in Strafhaft oder in Sicherungs-
verwahrung befindet.

Beachten Sie die Wahlbarkeitsvoraussetzungen genau, da die Stimmen fir eine nicht wahlbare Person ins-
gesamt ungultig sind, wenn die Wahlbarkeit bei der Zulassung des Wahlvorschlags nicht gegeben war
(Art. 35 Abs. 1 Satz 2 GLKrWG).

6.2 Wie viele Bewerberinnen und Bewerber kénnen aufgestellt werden?

Der Wahlvorschlag zur Wahl des Gemeinderats oder des Kreistags darf hdchstens so viele Bewerberinnen und Bewerber
enthalten wie Gemeinderatsmitglieder oder Kreisratinnen bzw. Kreisrate zu wahlen sind (Art. 25 Abs. 2 Satz 1 GLKrWG,
Art. 31 Abs. 2 Satz 2 GO, Art. 24 Abs. 2 Satz 1 LKrO).

6.3 Nach welchem Verfahren sind Bewerberinnen und Bewerber aufzustellen?

Bestehen Regelungen in Statuten eines Wahlvorschlagstragers, sind in erster Linie diese maflgebend. Die demokrati-
schen Grundsétze sind aber auch in den Statuten zu beachten. Wenn die Aufstellungsversammlung davon abweicht,
handelt es sich um eine interne Angelegenheit, die keinen Verstol? gegen das Wahlrecht darstellt, solange dabei die
bindenden Rechtsvorschriften, insbesondere die demokratischen Grundsatze, beachtet werden.

Bestehen bei der Gemeinderats- und der Kreistagswahl keine Regelungen in Statuten, beschliefl3t die Aufstellungsver-
sammlung, welches der in § 40 Abs. 1 Satz 2 GLKrWO genannten Verfahren sie auswahlt, oder sie beschlie3t ein an-
deres Wahlverfahren, das demokratischen Grundsatzen entspricht.

Hierzu ist es auch erforderlich, dass jeder Bewerberin und jedem Bewerber die Moglichkeit gegeben wird, sich und ihr
oder sein Programm vorzustellen.

Folgende Wahlverfahren sind nach § 40 Abs. 1 Satz 2 GLKrWO insbesondere maglich:

1. Es wird Uber jede vorgeschlagene Person einzeln mit ,ja“ oder ,nein“ geheim abgestimmt.

2. Es werden auf einem vorbereiteten Stimmzettel Stimmen an die dort aufgefiihrten Bewerberinnen und Bewer-
ber geheim vergeben. Wer an der Abstimmung teilnimmt, hat so viele Stimmen, wie Bewerberinnen und Be-
werber zu wahlen sind, wobei jeder sich bewerbenden Person bis zu drei Stimmen gegeben werden kénnen.

3. Es wird Uber eine vorbereitete Liste oder Uber Teile einer solchen Liste von Bewerberinnen und Bewerbern im
Ganzen in einem Wahlgang (Blockwahl) mit ,ja“ oder ,nein“ geheim abgestimmt. Anderungsantrage miissen
zulassig sein; Uber Anderungsantréage ist vorweg geheim abzustimmen. Auch Streichen und Hinzufiigen von
Bewerberinnen und Bewerbern muss zugelassen werden.

Die Bewerberinnen und Bewerber werden mit Stimmenmehrheit gewahlt. Ob dabei nur die absolute oder, falls sich meh-
rere Bewerberinnen und Bewerber gleichzeitig um denselben Listenplatz bewerben, auch die relative Stimmenmehrheit
genugt, lasst das Gesetz offen. Es bleibt somit den Parteien und Wahlergruppen tberlassen, diese Frage zu regeln.





Beispiel zu 1.:

Es wird Uber jede vorgeschlagene Person einzeln abgestimmt, etwa in der Weise, dass die Befurworter das Wort ,ja*
und die Gegner das Wort ,nein“ geheim auf einen Zettel schreiben und diesen verdeckt abgeben. Ergibt die Auszahlung
mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen ist die betreffende Person mit der Zahl ihrer oder seiner Ja-Stimmen gewahlt.

Beispiel zu 2.:

Die abstimmende Person vergibt die Stimmen auf einem vorbereiteten Stimmzettel, der mehr Personen enthalt als zu
wahlen sind, an darin namentlich aufgefihrte Personen, trifft also aus diesen eine Auswahl. Wenn etwa unter 25 auf der
Liste verzeichneten Personen 16 auszuwahlen sind, hat jede abstimmende Person 16 Stimmen. Gewahlt sind diejeni-
gen, die die 16 hochsten Stimmenzahlen erreicht haben, unabhangig davon, welcher Prozentsatz der abgegebenen
Stimmen auf sie entfallen ist. Das Streichen und Hinzufligen von Personen ist zuldssig. Das Mehrheitsprinzip ist in die-
sem Fall dadurch gewahrt, dass jeder der gewahlten 16 Bewerberinnen und Bewerber mehr Stimmen auf sich vereinigen
konnte als die Ubrigen neun Personen je flr sich erhielten.

Beispiel zu 3.:

Es wird UGber eine vorbereitete Bewerbendenliste im Ganzen mit ,ja“ oder ,nein“ geheim abgestimmt, also in einem Wahl-
gang (Blockwahl). Jede Person der Liste erhalt so viele Stimmen, wie insgesamt Ja-Stimmen abgegeben wurden (Bei-
spiel: 100 Personen stimmen ab, davon 70 mit ,ja“, 30 mit ,nein®; jede auf der Liste aufgefiihrte Person erhalt 70 Stim-
men). Uber etwaige Anderungsantrage zu einzelnen Personen ist vorweg geheim abzustimmen. Das Streichen und
Hinzufligen von Personen muss zugelassen werden.

6.4 Welche weiteren Abstimmungsarten sind zulassig?

Uber die in der GLKrWO genannten Falle hinaus sind noch weitere Wahlverfahren méglich. Die demokratischen Grund-
satze erfordern aber insbesondere, dass jeder Abstimmende gleich viele Stimmen hat und die Mehrheit der Stimmen
entscheidet.

6.5 Wie ist liber eine Mehrfachnennung zu entscheiden?

Die Versammlung hat in geheimer Abstimmung auch dartber zu entscheiden, ob Bewerberinnen und Bewerber mehr-
fach (bis zu dreimal) im Wahlvorschlag aufgefiihrt werden sollen.

6.6 Wie ist Uiber die Reihenfolge zu entscheiden?

Die Reihenfolge der gewahlten Bewerberinnen und Bewerber fiir den Wahlvorschlag ist ebenfalls in geheimer Abstim-
mung festzulegen. Die Parteien und Wahlergruppen sind in der Festsetzung der Reihenfolge der Bewerberinnen und
Bewerber frei. Es besteht insbesondere keine Bindung an das zahlenmaflige Ergebnis der Bewerberwahl.

Eine Bindung fiir die Reihenfolge besteht nur insofern, als mehrfach aufgefiihrte Bewerberinnen und Bewerber im Wahl-
vorschlag durch Wiederholung ihres Namens vor den tbrigen Bewerberinnen und Bewerbern, und zwar dreifach aufge-
fihrte vor den zweifach aufgefiihrten, erscheinen mussen. Die Versammlung kann die Reihenfolge, wie sie sich nach
den Hochststimmenzahlen bei der Wahl der Bewerberinnen und Bewerber ergeben hat, fir die Reihenfolge im Wahlvor-
schlag in geheimer Abstimmung bestatigen oder die Platze verschieben.

Unzulassig ist hingegen ein Platztausch, der nicht durch die Versammlung, sondern durch Vereinbarung der betreffen-
den Personen vorgenommen wird. Ferner ist es unzuldssig, in den Wahlvorschlag nachtraglich Bewerberinnen und Be-
werber aufzunehmen (wie etwa Platze freizuhalten), die nicht in der Versammlung gewahlt worden sind. Unzulassig ist
es auch, Wahlbeauftragte zu ermachtigen, Bewerberinnen und Bewerber flr freigelassene Platze nach personlicher
Auswahl zu benennen. Dagegen ist es zulassig, durch eine spatere Versammlung die Aufstellung einer bereits friher
aufgestellten sich bewerbenden Person rickgangig zu machen und ihren Listenplatz durch Wahl anderweitig zu beset-
zen.

6.7 Kann die Wahl der Bewerberinnen und Bewerber mit der Abstimmung liber die mehrfache Auffiihrung und
die Reihenfolge verbunden werden?

Das Verfahren tber die Wahl der Bewerberinnen und Bewerber sowie das Verfahren Uber Mehrfachnennungen und die
Reihenfolge kdnnen miteinander verbunden werden. Das geschieht in der Weise, dass bei der Wahl von Bewerberinnen
und Bewerbern gleichzeitig Gber die Reihenfolge und die mehrfache Auffilhrung von Bewerberinnen und Bewerbern im
Wahlvorschlag mit abgestimmt wird. Wird in einem Wabhlverfahren (iber eine vorbereitete Bewerberliste im ganzen ab-
gestimmt, ist mit der Wahl in aller Regel gleichzeitig die Reihenfolge festgelegt, wie sie in dem vorbereiteten Stimmzettel
enthalten ist.





7. Aufstellung der Wahlvorschlage zur Wahl der ersten Biirgermeisterinnen und Biirgermeister, der Landra-
tinnen und Landréte

Rechtsgrundlage: Art. 39 GLKrWG, § 41 GLKrwO.

7.1 Wer kann sich um das Amt der ersten Biirgermeisterin oder des ersten Biirgermeisters und der Landrétin
oder des Landrats bewerben?

Fir das Amt der ersten Biirgermeisterin oder des ersten Burgermeisters und der Landratin oder des Landrats ist jede
wahlberechtigte deutsche Person wahlbar, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet und seit mindestens drei Mo-
naten in der Gemeinde oder Stadt eine Wohnung hat. Diese Wohnung muss nicht die Hauptwohnung sein, ein Neben-
wohnsitz gentgt.

Bewerben kann sich auch, wer keine Wohnung hat, sich aber gewohnlich seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde
oder Stadt aufhalt. Zur berufsmafigen ersten Blirgermeisterin oder zum berufsmafigen ersten Blirgermeister und zur
Landratin oder zum Landrat kann auch eine Person gewahlt werden, die keine Wohnung oder Aufenthalt in der Ge-
meinde oder Stadt hat, in der sie sich bewerben will.

Jeder Wahlvorschlag darf nur eine Bewerberin oder einen Bewerber enthalten.

7.2 Wer kann nicht zur ersten Biirgermeisterin oder zum ersten Biirgermeister bzw. zur Landratin oder zum
Landrat gewahlt werden?

Nicht wahlbar ist, wer am Wahltag

1.

infolge deutschen Richterspruchs die Wahlbarkeit oder die Fahigkeit zur Bekleidung éffentlicher Amter nicht
besitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsatzlichen Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsver-
wahrung befindet,

2. von einem deutschen Gericht im Disziplinarverfahren zur Entfernung aus dem Dienst oder zur Aberkennung
des Ruhegehalts oder zu einer Freiheitsstrafe, die den Verlust der Beamtenrechte zur Folge hatte, rechtskraftig
verurteilt worden ist,

3. von einem deutschen Gericht oder einem Gericht eines EU-Mitgliedsstaates rechtskraftig zu einer Freiheits-

strafe verurteilt worden ist, die bei einem Beamten oder einer Beamtin den Verlust der Beamtenrechte zur
Folge hatte — das Wahlbarkeitshindernis besteht in diesem Fall nur fir die der Rechtskraft des Urteils folgenden

funf Jahre,

4. nachweisbar nicht die Gewahr daflir bietet, dass er jederzeit fur die freiheitliche demokratische Grundordnung
im Sinne des Grundgesetzes und der Verfassung eintritt,

5. nachweisbar dienstunfahig ist,
6. auslandischer Unionsburger ist.

Eine Altersgrenze hinsichtlich der Wahl zur berufsmafigen ersten Blrgermeisterin oder zum ersten Blrgermeister und zur
Landratin oder zum Landrat besteht nicht mehr.

7.3 Nach welchem Verfahren sind die Bewerberinnen und Bewerber aufzustellen?
Rechtsgrundlage: § 41 GLKrWO.

Fir die Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber fir das Amt der ersten Blrgermeisterin oder des ersten Blrger-
meisters und der Landratin oder des Landrats gelten grundsatzlich die Vorschriften fiir die Aufstellung der Bewerberinnen
und Bewerber fir den Gemeinderat und den Kreistag entsprechend.

Das Nahere zum Wahlverfahren regeln die Wahlvorschlagstrager selbst. Bestehen Regelungen in Statuten eines Wahl-
vorschlagstragers, sind in erster Linie diese maRRgebend. Die demokratischen Grundséatze sind jedoch auch in den Sta-
tuten zu beachten. Wenn die Aufstellungsversammlung davon abweicht, handelt es sich um eine interne Angelegenheit,
die keinen Verstol® gegen das Wahlrecht darstellt, solange dabei die bindenden Rechtsvorschriften, insbesondere die
demokratischen Grundsatze, beachtet werden. Haben die Wahlvorschlagstrager nichts geregelt, wird folgendermafen
vorgegangen:

Gewabhlt ist, wer mehr als die Halfte der abgegebenen gultigen Stimmen erhalt. Erhalt niemand diese Mehrheit, findet
eine Stichwahl unter den zwei Personen statt, die bei der ersten Wahl die héchsten Stimmenzahlen erhalten haben.
Erhalten mehr als zwei Personen die hdchste Stimmenzahl, ist die Wahl zu wiederholen. Bei Stimmengleichheit der
Personen mit der zweithdchsten Stimmenzahl entscheidet das Los, wer von ihnen in die Stichwahl kommt. Bei der Stich-
wahl ist gewahlt, wer von den abgegebenen glltigen Stimmen die hochste Stimmenzahl erhalt; bei Stimmengleichheit
entscheidet das Los.





Uber die in § 41 GLKrWO genannten Falle hinaus sind noch weitere Wahlverfahren méglich. Die demokratischen
Grundsatze erfordern aber insbesondere, dass jede/r Abstimmende gleich viele Stimmen hat und die Mehrheit der Stim-
men entscheidet.

7.4 Wie sind gemeinsame Bewerberinnen und Bewerber aufzustellen?

Art. 45 Abs. 3 GLKrWG und § 41 Abs. 3 GLKrWO enthalten Sonderregelungen fir Bewerberinnen und Bewerber, die
von verschiedenen Wahlvorschlagstragern aufgestellt werden. Die Bewerberin oder der Bewerber kann entweder in
einer gemeinsamen Versammlung mehrerer Wahlvorschlagstrager oder in getrennten Versammlungen aufgestellt wer-
den. Wird die Bewerberin oder der Bewerber in getrennten Versammlungen aufgestellt, wird Uber jede Aufstellungsver-
sammlung eine Niederschrift gefertigt und entweder getrennte Wahlvorschlage oder ein gemeinsamer Wahlvorschlag
eingereicht. Bei getrennten Aufstellungsversammlungen mussen die beteiligten Parteien oder Wahlergruppen beschlie-
Ren, ob und mit welchen weiteren Wahlvorschlagstragern ein gemeinsamer Wahlvorschlag eingereicht werden kann und
wie das gemeinsame Kennwort lauten soll.

Eine von mehreren Versammlungen vorgeschlagene sich bewerbende Person muss schriftlich erklaren, ob sie als ge-
meinsam sich bewerbende Person auftreten will oder, falls diese Moglichkeit beschlossen wurde, ob sie sich nicht auf
allen Wahlvorschlagen bewerben will. Werden getrennte Wahlvorschlage eingereicht, legt die sich bewerbende Person
ihre Erklarung, auf welchen Wahlvorschlégen sie sich bewerben will, mindestens einem der Wahlvorschlage bei. Die
Erklarung der sich bewerbenden Person, fir welche Wahlvorschlage sie sich entscheidet, muss mit den Entscheidungen
der Aufstellungsversammlungen Ubereinstimmen. Eine gemeinsam sich bewerbende Person erscheint als solche auf
dem Stimmzettel.

8. Wie sind Ersatzleute aufzustellen?
Rechtsgrundlage: Art. 29 Abs. 4 GLKrWG.

Es kommt immer wieder vor, dass eine Bewerberin oder ein Bewerber ihre oder seine Zustimmung zur Aufstellung im
Wahlvorschlag zurlickzieht und eine Ersatzaufstellung nicht mehr rechtzeitig in einer Versammlung vorgenommen wer-
den kann.

Ersatzleute, die fir den Fall des Ausscheidens einer Bewerberin oder eines Bewerbers in den Wahlvorschlag nachri-
cken, missen in gleicher Weise wie sich Bewerbende in Aufstellungsversammlungen aufgestellt werden (Art. 29 Abs. 4
GLKrWG). Dadurch kann eine mdglicherweise aufwendige Nachnominierung in einer sonst erforderlichen neuen Auf-
stellungsversammlung von vornherein vermieden werden. In der Regel werden diejenigen Personen als Ersatzleute
ausgewahlt, die bei der Bewerberwahl wegen nicht ausreichender Stimmenzahl nicht mehr zum Zuge gekommen sind.

Die Aufstellungsversammlung beschliel3t auch dariber, in welcher Weise die Ersatzbewerbenden bei den Gemeinde-
rats- und den Kreistagswahlen den Platz der ausgeschiedenen Person einnehmen. Die Ersatzleute kbnnen entweder
den frei gewordenen Platz im Wahlvorschlag einnehmen oder unter gleichzeitigem Aufriicken der Gibrigen Bewerbenden
den letzten Platz im Wahlvorschlag erhalten. Es ware auch zuldssig, dass die Versammlung beschliel3t, als Ersatz fur
ausgeschiedene Bewerberinnen und Bewerber die im Wahlvorschlag bereits Benannten von oben nach unten so lange
zweifach (oder dreifach) aufzufiihren, bis die zuldssige Hochstzahl von Bewerbenden wieder erreicht ist.

Ersatzleute fir ausgeschiedene Bewerberinnen und Bewerber kdnnen innerhalb der Frist fur die Mangelbeseitigung
nachbenannt werden (§ 47 Abs. 1 Nr. 3 GLKrWO). Wird ein Wahlvorschlag teilweise fir ungiltig erklart, weil im Wahl-
vorschlag sich bewerbende Personen mehrfach aufgefiihrt sind, obwohl das in der Aufstellungsversammlung nicht be-
schlossen wurde (§ 50 Abs. 2 Nr. 5 GLKrWO) und wird dadurch die hdchstmdgliche Zahl von sich bewerbenden Perso-
nen nicht mehr erreicht, kbnnen Ersatzleute im Rahmen der Mangelbeseitigung nach der Regelung in § 47 Abs. 1 Nr. 9
nachrtcken. In jedem Fall ist deren Aufstellung in einer Aufstellungsversammlung notwendig.

9. Niederschrift
Rechtsgrundlage: Art. 29 Abs. 5 GLKrWG, § 42 GLKrWO.

Uber die Aufstellungsversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen. Die Niederschrift ist zusammen mit der Anwesen-
heitsliste dem Wahlvorschlag beizulegen.





9.1 Was muss die Niederschrift enthalten?
Aus der Niederschrift muss sich ergeben:

die ordnungsgemafle Ladung zur Aufstellungsversammiung,

Ort und Zeit der Aufstellungsversammlung,

die Zahl der Teilnehmenden,

bei einer Delegiertenversammlung die Erklarung, dass die Mehrheit der Delegierten nicht friiher als zwei Jahre
vor dem Monat, in dem der Wahltag liegt, von den im Wahlkreis wahlberechtigten Mitgliedern gewahlt worden
ist,

der Verlauf der Aufstellungsversammlung,

das Wahlverfahren, nach dem die Bewerberinnen oder die Bewerber gewahlt wurden,

die Ergebnisse der Wahl der Bewerberinnen oder Bewerber und ihre Reihenfolge,

welche Personen mehrfach aufgefiihrt werden sollen,

auf welche Weise ausgeschiedene Bewerberinnen oder Bewerber ersetzt werden, sofern Ersatzleute aufge-
stellt wurden,

10.dass alle Bewerberinnen und Bewerber die Moglichkeit hatten, sich und ihr Programm vorzustellen.

PON~
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9.2 Wie viele Unterschriften sind erforderlich?

Die Niederschrift muss von der die Aufstellungsversammlung leitenden Person und von zwei Wahlberechtigten unter-
schrieben werden.

9.3 Wer darf eine Niederschrift unterzeichnen?

— Jede wahlberechtigte Person darf nur eine Niederschrift unterzeichnen. Unterzeichnet sie mehrere Niederschrif-
ten, muss sie sich fur eine Niederschrift entscheiden. Ansonsten wird sie aus allen Niederschriften gestrichen.

— Die Unterzeichnenden missen an der Versammlung teilgenommen haben.

— Die Niederschrift kbnnen auch Bewerberinnen oder Bewerber unterzeichnen, wenn sie an der Versammlung
teilgenommen haben.

Niederschrift liber die Versammlung zur Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber fiir die jeweilige

@ Verwenden Sie fur die Erstellung der Niederschrift das in der Mappe enthaltene daflir vorgesehene Formblatt
Wahl.

9.4 Haben sich die Teilnehmenden der Aufstellungsversammlung in eine Anwesenheitsliste eingetragen?
Der Niederschrift ist eine Anwesenheitsliste beizufligen (Art. 29 Abs. 5 Satz 4 GLKrWG). Damit kann geprift werden, ob
an der Aufstellungsversammlung tatsachlich nur Wahlberechtigte teilgenommen haben und ob ein Wahlvorschlagstrager
einen unzulassigen weiteren Wahlvorschlag aufgestellt hat.

Die Versammlungsleiterin oder der Versammlungsleiter sollte dafir sorgen, dass sich nur Wahlberechtigte in die Anwe-

senheitsliste eintragen, die auch an der Aufstellung mitwirken wollen. Zuhérende, Pressevertreterinnen und Pressever-
treter o. a. sollten sich nicht eintragen.

@ Die Anwesenheitsliste ist als Formblatt beigefiigt.

10. Welchen Inhalt muss der Wahlvorschlag haben?

Rechtsgrundlage: Art. 25 GLKrWG, § 43 GLKrWO.

10.1 Das Kennwort des Wahlvorschlags

Jeder Wahlvorschlag muss den Namen der Partei oder der Wahlergruppe als Kennwort tragen.

Kurzbezeichnungen, bei denen der Name eines Wahlvorschlagstragers nur durch eine Buchstabenfolge oder in anderer
Weise ausgedrickt wird, reichen aus. Wird ein Wahlvorschlag einer Partei oder einer Wahlergruppe ohne Kennwort
eingereicht, gilt der Name der Partei oder der Wahlergruppe als Kennwort. Wird nur das Kennwort (Langbezeichnung)

angegeben, erscheint dieses auf dem Stimmzettel. Entsprechendes gilt, wenn nur die Kurzbezeichnung angegeben
wurde.
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Bei einem gemeinsamen Wahlvorschlag besteht das Kennwort aus dem Namen samtlicher daran beteiligter Parteien
oder Wahlergruppen in der im Wahlvorschlag genannten Reihenfolge. Fur die Reihenfolge innerhalb des Kennworts
besteht keine Bindung an die Ordnungszahlen; hier sind die Beteiligten in ihrer Entscheidung frei. Die Entscheidung trifft
die Aufstellungsversammlung. Enthalten gemeinsame, aber getrennt eingereichte Wahlvorschlage zur Blrgermeister-
oder zur Landratswahl kein oder kein gemeinsames Kennwort, gelten die Kennworte der beteiligten Wahlvorschlagstra-
ger in alphabetischer Reihenfolge als gemeinsames Kennwort.

Zwingend ist die Beifigung einer weiteren Bezeichnung zum Kennwort des Wahlvorschlagstragers, wenn dies zur deut-
lichen Unterscheidung der Wahlvorschlage erforderlich ist. Soweit sich der Wahlvorschlagstrager auf Aufforderung durch
die Wahlleiterin oder den Wahlleiter keine erforderliche weitere Bezeichnung gibt, hat der Wahlausschuss selbst die
Moglichkeit, zur besseren Unterscheidung der verschiedenen Wahlvorschlage eine weitere Bezeichnung hinzuzufligen.

Werbende Zusatze (z. B. ,parteifrei bei einer Partei, wenn die Burgermeisterkandidatin oder der Burgermeisterkandidat
keiner Partei angehdrt und nicht von einer Wahlergruppe dieses Namens aufgestellt oder mitaufgestellt wird) sind unzu-
l&ssig. Auch Zusatze mit Hinweisen auf ortliche Untergliederungen einer Partei zum Parteinamen sind unzuldssig.

10.2 Nachweis iiber die Organisation von organisierten Wahlergruppen

Wahlergruppen missen, soweit sie organisiert sind, bei der Einreichung eines Wahlvorschlags einen Nachweis tber ihre
Organisation vorlegen, wenn sie als organisiert behandelt werden wollen. Als Nachweis kommt insbesondere die Ver-
einssatzung oder ein Auszug aus dem Vereinsregister in Betracht. Der Nachweis kann nicht rechtswirksam nachgereicht
werden.

Legt eine organisierte Wahlergruppe bei der Einreichung des Wahlvorschlags keinen Nachweis Uber die Organisation
vor, wird sie wie ein nicht organisierter Wahlvorschlagstrager behandelt. Sie muss dann durch Ubereinstimmungen von
Unterzeichnenden und Bewerberinnen oder Bewerber im alten und im neuen Wahlvorschlag nachweisen, dass sie mit
einer im bisherigen Gemeinderat oder im bisherigen Kreistag vertretenen Wahlergruppe Ubereinstimmt (siehe Punkt
13.2), oder es sind Unterstitzungsunterschriften erforderlich.

10.3 Angaben zu Beauftragten und deren Stellvertretung

Rechtsgrundlage: Art. 30 GLKrWG.

Jeder Wahlvorschlag soll eine Beauftragte oder einen Beauftragten und eine Stellvertretung benennen, die jede/r fir
sich berechtigt sind, verbindliche Erklarungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. Beide missen
in der betreffenden Gemeinde (bei Landkreiswahlen: im betreffenden Landkreis) wahlberechtigt sein. Fehlt die Bestim-

mung einer/eines Beauftragten oder deren/dessen Stellvertretung, gilt die erste Unterzeichnung des Wahlvorschlags als
beauftragte Person, die zweite als Stellvertretung.

Bei Landkreiswahlen ist fiir die Beauftragten und deren Stellvertretungen eine Bescheinigung uber ihr Wahl-
@ recht vorzulegen (Formblatt ,,Bescheinigung Wahlrecht®).

10.4 Angaben zu den Bewerberinnen oder Bewerbern und zu den Ersatzleuten

a) Familienname und Vorname; zulassig ist die Angabe akademischer Grade;
Wenn sich die Namensfiihrung innerhalb von zwei Jahren vor dem Wahltag geandert hat, ist es zulassig, den Ge-
burtsnamen anzugeben. Bei mehreren Vornamen ist nur der Rufname anzugeben; dieser kann auch abgekurzt wer-

den, wenn die Bewerberin oder der Bewerber unter diesem Namen besser bekannt ist.

b) Tag der Geburt und Geschlecht; das Geburtsjahr kann auf Wunsch der Bewerberin oder des Bewerbers in den
Stimmzettel mit aufgenommen werden.

c) Beruf oder Stand;
Als Beruf darf nur einer, und zwar der tatsachlich ausgelibte angegeben werden; der Zusatz ,selbstandig“ kann an-
gebracht werden. In Ausnahmefallen, beispielsweise bei Arbeitslosigkeit, kann auch der zuletzt ausgeubte Beruf an-
gegeben werden. Die Bezeichnung ,Hausfrau“ oder ,Hausmann® ist eine Berufsangabe, nicht dagegen die Bezeich-
nung ,Mutter® oder ,Vater®.

d) Kommunale Ehrenamter sowie im Grundgesetz und in der Verfassung vorgesehene Amter, falls diese in den Stimm-
zettel aufgenommen werden sollen, insbesondere:
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— Ehrenamtliche/r erste/r, zweite/r oder dritte/r Blrgermeister/in

— Gemeinderatsmitglied

— Stellvertretende/r Landréatin oder Landrat

— Kreisratin oder Kreisrat

— Bezirkstagsprasidentin oder Bezirkstagsprasident

— Stellvertretende/r Bezirkstagsprasidentin oder Bezirkstagsprasident

— Bezirksratin oder Bezirksrat

— Mitglied des Européischen Parlaments, des Bundestags, des Landtags.

Zu den Amtern, die neben dem Beruf angegeben werden diirfen, gehéren keine Bezeichnungen wie ,Vorsitzende
des Kreisverbandes der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft®, ,Kreishandwerksmeister®, ,Kreisbauerin®, ,Vertreter
des Einzelhandels®, ,Auslanderbeauftragte”, ,Betriebsratsvorsitzender" und ahnliche Funktionsbezeichnungen, die
einen werbenden Charakter haben.

) Die Anschrift mit amtlichem Namen des Gemeindeteils, falls dieser in den Stimmzettel mit aufgenommen werden soll.

f) Jeder Wahlvorschlag muss die Erklarung der Bewerberinnen und Bewerber sowie der Ersatzleute enthalten, dass

9

h

i)

)

sie der Aufnahme ihres Namens in den Wahlvorschlag zustimmen und dass sie bei Wahlen fur ein gleichartiges Amt,
die am selben Tag stattfinden, nur in einem Wahlkreis aufgestellt werden. Es ist nicht mdglich, sich in mehreren
Gemeinden als Blrgermeisterin oder Burgermeister als auch beispielsweise fur das Amt der Gemeinderatin oder des
Gemeinderats zu bewerben. Gleiches gilt auf Landkreisebene.

@ Benutzen Sie hierfir bitte das Formblatt ,,Zustimmungserkliarung*

Die Zuriicknahme von Zustimmungserklarungen einzelner Bewerberinnen oder Bewerber ist nach Ablauf der Einrei-
chungsfrist nicht mehr zulassig.

) Bei Bewerbungen um das Amt einer Blirgermeisterin oder eines Bilrgermeisters bzw. einer Landratin oder eines
Landrats muss dariber hinaus noch erklart werden, dass die Bewerberin oder der Bewerber von der Wahlbarkeit
nicht ausgeschlossen ist.

) Bei der Wahl einer berufsmaRigen ersten Birgermeisterin bzw. eines berufsmaligen ersten Burgermeisters, und bei
Landkreiswahlen, ist eine Bescheinigung der Gemeinde Uber die Wahlbarkeit der Bewerberinnen oder Bewerber und
der Ersatzleute erforderlich, wenn die sich hierflir bewerbende Person keine Wohnung oder gewdhnlichen Aufenthalt
im Wahlkreis hat.

@ Verwenden Sie hierfiir bitte das Formblatt ,,Bescheinigung Wahlbarkeit.

Bei Gemeindewahlen, wenn sich die Person nicht in dieser Gemeinde bewerben will, und bei Landkreiswahlen ist
eine Bescheinigung der Gemeinde, in der die sich bewerbende Person ihre alleinige Wohnung oder ihre Hauptwoh-
nung hat, erforderlich, dass sie nicht von der Wahlbarkeit ausgeschlossen ist. Selbiges gilt bei Personen ohne Woh-
nung, wo die Bescheinigung von der letzten Wohnsitzgemeinde ausgestellt wird.

Verwenden Sie hierfir bitte das Formblatt ,,Bescheinigung tiber das Nichtvorliegen von Ausschlussgriin-
den von der Wahlbarkeit*.

Ausschliel3lich fur den Fall, dass Bescheinigungen nach Buchstaben h) und i) nicht zu erlangen sind, insbesondere
weil die Bewerberin oder der Bewerber im Ausland wohnhaft ist, so ist der Umstand, dass die Bewerberin oder der
Bewerber wahlbar und nicht von der Wahlbarkeit ausgeschlossen ist, von dem Bewerber oder der Bewerberin zu
versichern. Die Bescheinigungen nach Buchstaben h) und i) sind jedoch immer vorrangig!

Bei der Gemeinderats- und der Kreistagswahl sind sdmtliche Bewerberinnen und Bewerber in erkennbarer Reihen-
folge anzugeben. Die Reihenfolge muss mit derjenigen in der Niederschrift iber die Aufstellungsversammlung tber-
einstimmen. Mehrfach aufgefiuihrte Bewerberinnen und Bewerber erscheinen im Wahlvorschlag durch Wiederholung
ihres Namens, nicht aber durch Beifiigung einer Zahl. Die dreifach aufgeflihrten Bewerberinnen und Bewerber er-
scheinen zuerst, dann die zweifach aufgefiihrten und am Schluss die einfach aufgefihrten.
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k) Bei Gemeinderats- und Kreistagswahlen muss ebenfalls angegeben werden, welche Personen zweifach oder drei-
fach auf dem Stimmzettel aufzufihren sind. Die gleichen Angaben sind zu den Ersatzleuten erforderlich, wenn solche
aufgestellt wurden.

10.5 Angaben zu den Unterzeichnenden des Wahlvorschlags

Jeder Wahlvorschlag muss mindestens zehn Unterschriften tragen, und zwar missen die Unterzeichnenden in der be-
treffenden Gemeinde (bei Landkreiswahlen: im betreffenden Landkreis) am 48. Tag vor dem Wahltag (19.01.2026)
wahlberechtigt sein. Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch die in ihm aufgefihrten Bewerberinnen und Bewer-
ber selbst oder durch Ersatzleute ist unzulassig.

nenden des Wahlvorschlags wahlberechtigt sind (Formblatt ,,Bescheinigung Wahirecht*). Jede wahlbe-

@ Bei Landkreiswahlen ist zusatzlich die Bestatigung der Gemeinde dariiber beizubringen, dass die Unterzeich-
rechtigte Person darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen.

Verwenden Sie bitte fliir den Wahlvorschlag bei der Gemeinderatswahl, bei der Birgermeisterwahl, bei der
@ Kreistagswahl und bei der Landratswahl das jeweils hierfur in der Mappe enthaltene Formblatt Wahlvor-
schlag.

10.6 Niederschrift mit der Anwesenheitsliste

@ Dem Wahlvorschlag ist die Niederschrift mit der Anwesenheitsliste beizulegen.

11. Koénnen Wahlvorschldage zur Biirgermeisterwahl mit denen zur Gemeinderatswahl bzw. zur Landratswahl
mit denen zur Kreistagswahl zusammengefasst werden?

Bei der Gemeinderats- und der Burgermeisterwahl handelt es sich um zwei eigenstandige Wahlvorschlage. Die Wahl-
vorschlage sind getrennt aufzustellen und auf getrennten Vordrucken einzureichen. Die erforderlichen Unterschriften
sind auf beiden Wahlvorschlagen zu leisten. Das Gleiche gilt fur Beauftragte und deren Stellvertretung, wobei innerhalb
eines Wahlvorschlagstragers die Personen dieselben sein kdnnen. Wurden beide Wahlvorschlage von nur einer Auf-
stellungsversammlung aufgestellt, genligt es, wenn die Niederschrift und die Anwesenheitsliste nur einmal im Original
beigefiigt wird.

Fir jeden dieser Wahlvorschlage ist bei neuen Wahlvorschlagstragern eine gesonderte Unterstiitzungsliste erforderlich.

Entsprechendes gilt flir die Kreistags- und die Landratswahl.

12. Wann, wie und wo kénnen Wahlvorschlage eingereicht werden?
Rechtsgrundlage: Art. 31 GLKrWG, §§ 34 und 35 GLKrWO.
12.1 Ab wann kénnen Wahlvorschlage friihestens eingereicht werden?

Wabhlvorschlage kénnen rechtswirksam erst eingereicht werden, wenn die Wahlleitung durch Bekanntmachung dazu
aufgefordert hat.

Die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlagen erfolgt friihestens am 09.12.2025 (89. Tag vor dem Wahltag),
spatestens am 25.12.2025 (73. Tag vor dem Wahltag).

Vor dem Erlass der Bekanntmachung eingereichte Wahlvorschldge muss die Wahlleitung zurlckweisen.
In der Bekanntmachung wird ebenfalls darauf hingewiesen,

— welche Wahl durchzufiihren ist,

— wie viele Gemeinderatsmitglieder und Kreisratinnen oder Kreisrate zu wahlen sind,

— dass Wahlvorschlage nur von politischen Parteien und Wahlergruppen eingereicht werden kénnen,
— wie die Parteien und Wahlergruppen die Wahlvorschlage aufzustellen haben,
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— welche besonderen Voraussetzungen bei neuen Wahlvorschlagstragern fur die Gultigkeit der Wahlvorschlage
erfullt werden mussen,

— wann und wo die Wahlvorschlage entgegengenommen werden oder wohin sie gesandt werden kénnen.
12.2 Bis wann miissen Wahlvorschlage spéatestens eingereicht sein?
Die Wahlvorschlage sind spatestens bis zum 08.01.2026 (59. Tag vor dem Wahltag), 18.00 Uhr, einzureichen. Fir die
Einhaltung der Einreichungsfrist kommt es auf den Tag des Eingangs, nicht auf den Tag der Absendung an. Unter be-
stimmten Voraussetzungen gibt es eine Nachfrist (siehe Punkt 14).
12.3 Wo und auf welchem Weg konnen Wahlvorschlédge eingereicht werden?
Die Wahlvorschlage kénnen der Wahlleitung (rechtzeitig!) zugesandt oder vorzugsweise in deren Dienstgebaude wah-
rend der allgemeinen Dienststunden Gibergeben werden. Wahlvorschlage, die nicht entsprechend diesen Bestimmungen
eingehen, missen zuriickgewiesen werden.
13.  Unterstiutzungsunterschriften fiir Wahlvorschlage neuer Wahlvorschlagstrager
Rechtsgrundlage: Art. 24 und 27 GLKrWG, §§ 36, 37 GLKrWO.
13.1 Wer braucht Unterschriften auf Unterstiitzungslisten?
Wahlvorschlage von neuen Wahlvorschlagstragern (egal, ob Partei oder Wahlergruppe) mussen tber die auf dem Wahl-
vorschlag anzubringenden zehn Unterschriften hinaus von weiteren Wahlberechtigten unterstitzt werden (beachte Punkt
13.4 bezlglich Ausnahmen).
13.2 Wer ist ein neuer Wahlvorschlagstrager?
Neue Wahlvorschlagstrager sind Parteien und Wahlergruppen, die bei Gemeindewahlen im Gemeinderat oder bei Land-
kreiswahlen im Kreistag seit dessen letzter Wahl nicht auf Grund eines eigenen Wahlvorschlags ununterbrochen bis zum
90. Tag vor dem Wahltag (08.12.2025) vertreten waren (Art. 24 Abs. 1 Satz 4 GLKrWG).

13.3 Wie wird die Ubereinstimmung einer Wihlergruppe mit einer bereits vertretenen gepriift?

Bei der Prifung, ob eine Wahlergruppe (siehe auch Punkt 3.2) mit einer bereits im letzten Gemeinderat oder Kreistag
aufgrund eines eigenen Wahlvorschlags vertretenen Gibereinstimmt, kénnen folgende Fallgruppen auftreten:

Fall- bei der vor- | bei der jetzigen | anzuwendende Eine Ubereinstimmung liegt vor,
gruppe | hergehenden | Wahl Vorschrift des
Wahl GLKrWG
[ organisiert organisiert Art. 24 Abs. 2 wenn es sich noch um dieselbe Organisation han-
Satz 1 Nr. 1 delt (bei Vereinen nach §§ 21 ff und § 54 BGB).
Wird die Organisation nicht nachgewiesen, gilt die
Wahlergruppe als nicht organisiert (vergleiche
Punkt 10.2)
Il organisiert nicht Art. 24 Abs. 2 wenn mindestens sechs Wahlberechtigte den jet-
organisiert Satz 1 Nr. 1 und zigen Wahlvorschlag unterzeichnet haben oder
Nr. 2 sich auf ihm bewerben, die auch den friheren
Wahlvorschlag unterzeichnet oder sich auf ihm
beworben haben (die Voraussetzungen wie bei
Fallgruppe | kdnnen nicht vorliegen).
[l nicht nicht Art. 24 Abs. 2 wenn die Voraussetzungen wie bei Fallgruppe I
organisiert organisiert Satz 1 Nr. 2 vorliegen.
v nicht organisiert Art. 24 Abs. 2 wenn die Voraussetzungen wie bei Fallgruppe Il
organisiert Satz 1 Nr. 2 analog | vorliegen.
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Erfullen bei den Fallgruppen Il bis IV mehrere Wahlergruppen diese Voraussetzungen (wie bei Fallgruppe Il), stimmt
diejenige Wahlergruppe mit der im letzten Gemeinderat oder im letzten Kreistag vertretenen Wahlergruppe Uberein, die
die groRte Anzahl an tbereinstimmenden unterzeichnenden oder sich bewerbenden Personen hat. Dieser Fall kann sich
dann ergeben, wenn sich eine Wahlergruppe aufspaltet und dadurch zwei (oder mehr) Wahlvorschlage sechs identische
Unterschriften aufweisen. Wenn beispielsweise ein Wahlvorschlag fur die vorhergehende Wahl von 13 Wahlberechtigten
unterschrieben war und dieser sich in zwei Wahlvorschlage mit sechs und sieben Unterschriften teilt, liegt die Uberein-
stimmung nur bei der gréReren Gruppe mit sieben Unterschriften vor, da ,Rechtsnachfolger einer friheren Wahler-
gruppe nur ein Wahlvorschlagstrager sein kann. Ein Auftreten lediglich unter dem friiheren Namen reicht nicht aus, da
dadurch die erforderliche demokratische Legitimation nicht nachgewiesen ist.

Wenn etwa Vertreter eines anderen Wahlvorschlagstragers dem betroffenen Wahlvorschlagstrager beigetreten, dort
aber (danach) alle aufgrund dieses Wahlvorschlags gewahlten Vertreter ausgetreten sind, ist der betroffene Wahlvor-
schlagstrager nicht mehr ununterbrochen aufgrund des eigenen Wahlvorschlags vertreten. Eine Ubereinstimmung liegt
nicht vor.

Bei der Burgermeisterwahl ist ein Wahlvorschlagstrager dann neu, wenn sie oder er bisher nicht ununterbrochen bis zum
90. Tag vor dem Wahltag (08.12.2025) die erste Birgermeisterin oder den ersten Burgermeister auf Grund eines eige-
nen Wahlvorschlags gestellt hat. Gleiches gilt bei der Wahl der Landratin oder des Landrats.

Lasst sich die Ubereinstimmung nicht nachweisen, handelt es sich um einen neuen Wahlvorschlagstréager.
13.4 Wann brauchen neue Wahlvorschlagstrager keine Unterstiitzungsunterschriften?

— Neue Wahlvorschlagstrager (Parteien und Wahlergruppen) bendtigen dann keine zusatzlichen Unterstiitzungs-
unterschriften, wenn sie bei der letzten Landtagswahl oder bei der letzten Europawahl mindestens fiinf vom
Hundert der im Land insgesamt abgegebenen giltigen Stimmen oder bei der letzten Bundestagswahl mindes-
tens funf vom Hundert der im Land abgegebenen glltigen Zweitstimmen erhalten haben.

— Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusatzlichen Unterstitzungsunterschriften, wenn dessen Wahl-
vorschlagstrager in ihrer Gesamtheit im Gemeinderat oder im Kreistag seit dessen letzter Wahl auf Grund des
gleichen gemeinsamen Wahlvorschlags bis zum 90. Tag vor dem Wahltag (08.12.2025) vertreten waren.

Das Erfordernis, Unterstiitzungsunterschriften vorlegen zu mussen, gilt ferner nicht fiir einen gemeinsamen
Wahlvorschlag, wenn mindestens einer der beteiligten Wahlvorschlagstrager keine zusatzlichen Unterstutzungs-
unterschriften bendtigt.

Trennt sich jedoch ein bei der Wahl zuvor erfolgreich angetretener gemeinsamer Wahlvorschlag und einer der
friheren Partner mochte jetzt als alleiniger Wahlvorschlagstrager antreten, so handelt es sich um einen neuen
Wahlvorschlagstrager, weil er nicht aufgrund eines eigenen (sondern eines gemeinsamen) Wahlvorschlags ver-
treten war.

— Fur die Burgermeister- bzw. die Landratswahl bendtigt ein Wahlvorschlagstrager auch dann keine Unterstut-
zungsunterschriften, wenn er im Gemeinderat oder im Kreistag seit dessen letzter Wahl auf Grund eines eigenen
Wahlvorschlags ununterbrochen bis zum 90. Tag vor dem Wahltag (08.12.2025) vertreten war (Art. 45
GLKrWG).

Falls ein Wahlvorschlagstrager bisher nur die erste Blrgermeisterin oder den ersten Blirgermeister bzw. die

Landratin oder den Landrat stellt, bendtigt sie oder er allerdings nach wie vor hinsichtlich einer nachfolgenden
Gemeinderats- bzw. Kreistagswahl die zusatzlichen Unterstutzungsunterschriften.
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13.5 Wie viele Unterschriften werden benoétigt?
Rechtsgrundlage: Art. 27 Abs. 3 GLKrWG.

Die Zahl der Wahlberechtigten, die den Wahlvorschlag zuséatzlich unterstiitzen missen, betragt:

in Landkreisen

bei Gemeinderats- und Biirgermeisterwahlen in Gemeinden bzw. bei Kreistags- und Landratswahlen

mit bis zu
1.000 Einwohnerinnen und Einwohnern
2.000 Einwohnerinnen und Einwohnern
3.000 Einwohnerinnen und Einwohnern
5.000 Einwohnerinnen und Einwohnern
10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern
20.000 Einwohnerinnen und Einwohnern
30.000 Einwohnerinnen und Einwohnern
50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern
100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern
150.000 Einwohnerinnen und Einwohnern
200.000 Einwohnerinnen und Einwohnern
400.000 Einwohnerinnen und Einwohnern
600.000 Einwohnerinnen und Einwohnern
800.000 Einwohnerinnen und Einwohnern
1.000.000 Einwohnerinnen und Einwohnern

Mit mehr als 1.000.000 Einwohnerinnen und
Einwohnern

40

50

60

80

120

180

190

215

340

385

430

470

610

750

880

1000

13.6 Wie viele Unterstiitzungslisten werden bei Einreichung von Wahlvorschlagen fiir die Gemeinderats- und

die Biirgermeisterwahl durch denselben Wahlvorschlagstrager ausgelegt?

Reicht ein neuer Wahlvorschlagstrager, der zusatzliche Unterstitzungsunterschriften bendtigt, Wahlvorschlage sowohl
fur die Gemeinderatswahl als auch fur die Burgermeisterwahl ein, ist flr jeden Wahlvorschlag eine gesonderte Unter-

stutzungsliste erforderlich; entsprechendes gilt bei Landkreiswahlen.
13.7 Wo kénnen sich Wahlberechtigte in Unterstiitzungslisten eintragen?

Rechtsgrundlage: Art. 28 Abs. 1 und 2 GLKrWG.

Die Eintragung ist sowohl fir Gemeindewahlen als auch fur Landkreiswahlen bei der Gemeinde bzw. bei der Verwal-
tungsgemeinschaft moéglich, in deren Bereich Eintragungswillige spatestens am letzten Tag der Eintragungsfrist, dem

48 Tag vor der Wahl (19.01.2026), wahlberechtigt sind.
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13.8 Wann liegen die Unterstiitzungslisten auf?
Rechtsgrundlage: Art. 28 Abs. 1 GLKrWG, § 34 Abs. 4 GLKrWO.

Die Unterstltzungslisten liegen ab dem Tag nach der Einreichung des Wahlvorschlags bis zum 19.01.2026, 12.00 Uhr,
(48. Tag vor der Abstimmung) mindestens wahrend der allgemeinen Dienststunden, zusatzlich mindestens zwei Stun-
den an einem Samstag oder Sonntag und mindestens bis 20 Uhr an einem Abend, auf. Die genauen Eintragungszeiten
werden von der Gemeinde bekannt gemacht (§ 34 Abs. 4 GLKrWO); sie kdnnen dort auch erfragt werden.

13.9 Wer kann sich in die Unterstiitzungslisten eintragen?
Rechtsgrundlage: Art. 28 Abs. 2 und 3 GLKrWG, § 37 Abs. 1 und 3 GLKrWO.

Unterzeichnen durfen nur Wahlberechtigte. Im eigenen oder in einem anderen Wahlvorschlag aufgefiihrte Bewerberin-
nen und Bewerber, Ersatzleute sowie Wahlberechtigte, die bereits den eigenen oder einen anderen Wahlvorschlag un-
terstltzt oder unterzeichnet haben, durfen nicht zugleich auch einen weiteren Wahlvorschlag unterstitzen. Eine Unter-
stltzungsliste dient dazu den Nachweis zu erbringen, dass ein Wahlvorschlagstrager gentigend Ruckhalt unter den
Wahlberechtigten findet. Von den Unterzeichnern eines anderen Wahlvorschlags wird anzunehmen sein, dass sie die-
sem ihre Stimme geben werden.

Unterzeichnet jemand Unterstitzungslisten mehrerer Wahlergruppen, muss er sich fir einen Wahlvorschlag entschei-
den; tut er das nicht, wird sein Name in allen Listen gestrichen.

Der Wahlvorschlag wird dadurch unterstiitzt, dass in der Liste Familienname, Vornamen und Anschrift angegeben wer-
den und die Wahlberechtigten personlich unterzeichnen. Die Wahlberechtigten haben sich auszuweisen. Sie miissen
spatestens am letzten Tag der Eintragungsfrist (19.01.2026) wahlberechtigt sein.

Wer wegen Krankheit oder kérperlicher Behinderung nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage ist,
einen Eintragungsraum aufzusuchen, erhalt auf Antrag von der Gemeinde einen Eintragungsschein. Damit kann sie oder
er eine Hilfsperson beauftragen, die Unterstitzung eines bestimmten Wahlvorschlags im Eintragungsraum fir sich vor-
zunehmen.

Die oder der Beauftragte eines Wahlvorschlags kann von der Gemeinde Auskiinfte Gber die Zahl der bereits vorgenom-
menen Eintragungen erhalten. Auskinfte iber Namen von eingetragenen Personen durfen jedoch nicht erteilt werden
(§ 37 Abs. 5 GLKrwO).

13.10 Werbung in der Nahe des Eintragungsraums

Rechtsgrundlage: Art. 28 Abs. 1i. V. m. Art. 20 GLKrWG.

Wahrend der Eintragungszeit ist in und an dem Geb&ude, in dem sich der Eintragungsraum befindet, sowie unmittelbar
vor dessen Zugang jede Beeinflussung der Eintragungswilligen durch Wort, Ton, Schrift, Bild oder auf andere Weise,
sowie jede Behinderung oder erhebliche Belastigung der Eintragungswilligen verboten. Das bedeutet, dass wahrend der
Eintragungszeit in dem oben genannten Bereich nicht fiir eine Unterstlitzung geworben oder Eintragungswillige in das
Rathaus von um Unterstitzung werbenden Personen begleitet werden durfen.

Unter VerstolR gegen die Bestimmungen Uber die unzulassige Beeinflussung geleistete Unterschriften sind unwirksam.

13.11 Kénnen Unterstiitzungsunterschriften zurickgenommen werden?

Die Zuruckziehung von Unterschriften ist wirkungslos.

14. Inwieweit konnen Wahlvorschldge nach Ablauf der normalen Einreichungsfrist nachgereicht werden?
Rechtsgrundlage: Art. 31 Satz 2 GLKrWG, § 45 Abs.1 Satz 2 GLKrwO.

Ein Nachreichen von Wahlvorschlagen ist nur noch méglich, wenn bis zum Einreichungsstichtag (59. Tag vor dem
Wahltag) kein oder nur ein Wahlvorschlag eingereicht wurde.

Am 08.01.2026, 18.00 Uhr (59. Tag vor dem Wahltag) oder spatestens am 09.01.2026 (58. Tag vor dem Wahltag)
macht die Wabhlleitung bekannt, wie viele Wahlvorschlage eingereicht worden sind und welches Kennwort sie tragen.
Wurde kein oder nur ein Wahlvorschlag eingereicht, besteht die Mdglichkeit, bis zum 15.01.2026, 18.00 Uhr, (52. Tag
vor dem Wabhltag), weitere Wahlvorschlage einzureichen.
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Wurde bis zum Ende dieser Nachfrist nur ein Wahlvorschlag eingereicht, kann dieser bis zum 19.01.2026 (48. Tag vor
dem Wahltag) auf doppelt so viele Bewerberinnen und Bewerber erganzt werden, wie ehrenamtliche Gemeinderatsmit-
glieder oder Kreisratinnen und Kreisrate zu wahlen sind. In Gemeinden bis zu 3000 Einwohnerinnen und Einwohnern
dirfen nachgereichte Wahlvorschlage Gber die Zahl der zu wahlenden Gemeinderatsmitglieder hinaus nur so viele wei-
tere Bewerberinnen und Bewerber enthalten, wie der Wahlvorschlag aufweist, der bis zum 15.01.2026 (52. Tag vor dem
Wahltag) eingereicht worden ist. Die Wabhlleitung weist die Beauftragten des Wahlvorschlags auf diese Folge hin. Sie
macht bekannt, wie viele Bewerberinnen und Bewerber der bereits eingereichte Wahlvorschlag enthalt.

15. Welche Méngel konnen bis wann beseitigt werden?
Rechtsgrundlage: Art. 32 Abs. 1 GLKrWG, § 47 GLKrWO.
15.1 Bis zur Beschlussfassung durch den Wahlausschuss

Stellt die Wahlleitung Mangel fest, die zur ganzen oder zur teilweisen Zurlickweisung fiihren kénnen, benachrichtigt sie
unverziglich die Beauftragte oder den Beauftragen mit der Aufforderung, die Mangel umgehend, jedoch spatestens bis
19.01.2026, 18.00 Uhr (48. Tag vor dem Wahltag), zu beheben. Bis zu diesem Tag koénnen, soweit tatsdchlich noch
madglich, samtliche Mangel behoben werden.

Wenn Mangel den ganzen Wahlvorschlag betreffen und nicht beseitigt werden kdnnen, kann innerhalb dieser Frist ein
neuer Wahlvorschlag eingereicht werden. Dies gilt nicht, wenn der urspriingliche Wahlvorschlag verfristet eingereicht
wurde (vergleiche Punkt 14). Méglich ist nur das Einreichen eines neuen Wahlvorschlags, der einen bisherigen, komplett
mangelhaften Wahlvorschlag ersetzt. Hierflr ist es notig, einen neuen Wahlvorschlag in einer neuen Versammlung auf-
zustellen. Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass der neue Wahlvorschlag hinsichtlich der Bewerberinnen und Bewerber
dem alten entspricht.

Das Einreichen eines neuen Wahlvorschlags nach dem 08.01.2026 (59. Tag vor dem Wahltag), 18.00 Uhr, ist nur
moglich, wenn die Mangel den alten Wahlvorschlag im Ganzen und nicht nur zum Teil betreffen, so dass der Wahlvor-
schlag im Ganzen zurlckzuweisen ware (siehe Punkt 17). Ein Wahlvorschlag, der nur zum Teil ungultig ist, weil bei-
spielsweise bei der Wahl zum Gemeinderat oder Kreistag einzelne Bewerberinnen oder Bewerber nicht wahlbar sind,
kann nicht ersetzt werden. Hier wirden nur die ungiltigen Eintragungen gestrichen, ansonsten lage ein legitimierter
Wahlvorschlag vor.

Hat die Wahlleitung Zweifel an der Gultigkeit des Wahlvorschlags, kann sie die Beauftragte oder den Beauftragten dazu
auffordern, Unterlagen oder Erklarungen innerhalb dieser Frist nachzureichen, die geeignet sind, etwaige Bedenken
gegen die Zulassung des Wahlvorschlags auszuraumen.

15.2 Nach der Beschlussfassung durch den Wahlausschuss

Erklart der Wahlausschuss einen Wahlvorschlag ganz oder teilweise fur ungltig (siehe Punkt 17.1), sind bis zur ab-
schlieBenden Entscheidung des Wahlausschusses (bzw. des Beschwerdeausschusses) folgende Mangel der Wahlvor-
schlage behebbar:

1. fehlende Erklarungen von Bewerberinnen und Bewerbern Uber die Zustimmung zur Aufnahme in den Wahlvorschlag
und darlber, nicht von der Wahlbarkeit ausgeschlossen zu sein,

2. fehlende Bescheinigungen der Gemeinden Uber die Wahlbarkeit und das Nichtvorliegen von Ausschlussgriinden,

3. fehlende Erklarungen von Bewerberinnen und Bewerbern, deren Name auf mehreren Wahlvorschlagen fur dieselbe
Wahl enthalten ist, fir welchen Wahlvorschlag sie sich entscheiden oder ob sie bei der Wahl zur Burgermeisterin
oder zum Burgermeister bzw. zur Landratin oder zum Landrat als gemeinsame Bewerberinnen und Bewerber auf-
treten wollen,

4. die Unvollstéandigkeit eines Wahlvorschlags infolge ausgeschiedener Bewerberinnen und Bewerber,

5. fehlende Erklarungen von Wahlberechtigten, die mehrere Wahlvorschlage unterzeichnet oder unterstutzt haben, fur
welchen Wahlvorschlag sie sich entscheiden,

6. bei Landkreiswahlen fehlende Bescheinigungen der Gemeinden utber das Wahlrecht der Unterzeichnenden von
Wahlvorschlagen sowie der Beauftragten und deren Stellvertretung,

7. die fehlende Mitteilung des Wahlvorschlagstragers, fir welchen Wahlvorschlag sie oder er sich entscheidet, falls
ein Mehrfachauftreten festgestellt wird,
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8. unwirksame Unterschriften auf Wahlvorschldgen und auf Niederschriften,

9. bei der Gemeinderats- und der Kreistagswahl unrichtige Angaben zur mehrfachen Auffiihrung sich bewerbender
Personen.

Fehlende Unterschriften auf Wahlvorschlagen und auf Niederschriften kénnen nach Ablauf der Einreichungsfrist nicht
nachgebracht werden.

Das Zurickziehen einzelner Unterschriften oder ihr Wegfall durch Verlust des Wahlrechts oder durch Tod der Unter-
zeichner des Wahlvorschlags berthrt die Gultigkeit des Wahlvorschlags nicht.

16. Wann liegt ein verbotenes Mehrfachauftreten vor?
Rechtsgrundlage: § 24 Abs. 3 GLKrWG.

Jeder Wahlvorschlagstrager darf nur einen Wahlvorschlag einreichen. Ein Mehrfachauftreten eines Wahlvorschlagstra-
gers liegt vor, wenn

— ein Wahlvorschlagstradger mehrere Wahlvorschlage mit demselben Kennwort einreicht,

— ein Wahlvorschlagstrager mehrere Wahlvorschlage fir verschiedene Teile des Wahlkreises einreicht und die
raumliche Trennung im Kennwort zum Ausdruck bringt,

— mehrere Wahlvorschlage von derselben Versammlung aufgestellt worden sind,

— ein Wahlvorschlagstrager durch seine Organe einen weiteren Wahlvorschlag sonst beherrschend betreibt.

Ob ein unzulassiges Mehrfachauftreten vorliegt, ist anhand formeller Kriterien zu Gberprifen. MalRgeblich ist, ob ein
Wahlvorschlagstrager oder seine Untergliederung durch seine Organe einen weiteren Wahlvorschlag beherrschend be-
treibt.

Ein beherrschendes Betreiben liegt nicht schon dann vor, wenn Organe einer Partei oder einer Untergliederung die
Grindung einer neuen Wahlergruppe anregen, beflrworten, billigen oder unterstiitzen. Hinzukommen muss vielmehr,
dass sie den anderen Wahlvorschlag so malRgebend und bestimmend als ihren eigenen organisieren und gestalten,
dass ins Gewicht fallende Einflussmoglichkeiten anderer Mitwirkender auszuschlief3en sind. Es dirfen den Teilnehmen-
den der Aufstellungsversammlung keine Zweifel daran aufkommen, dass die neue Wahlergruppe in Wahrheit nur die
Zweitliste einer anderen Partei ohne eigenstandige Bedeutung sein soll.

Politische Vorgange, die auRerhalb des Wahlverfahrensrechts liegen, werden von der Wahlleitung oder vom Wahlaus-
schuss nicht bewertet. Ob und welcher Partei oder Wahlergruppe eine Bewerberin oder ein Bewerber angehort und von
welcher Seite diese oder dieser unterstitzt wird, ist unerheblich.

Auller Betracht bleibt ferner, ob eine Partei oder Wahlergruppe die Kandidatur ihrer Mitglieder auf fremden Wahlvor-
schlagen billigt oder ablehnt oder ob sie Folgerungen aus einer solchen Kandidatur zieht.

Ein Wahlvorschlag darf auch nicht daraufhin Gberprift werden, ob und wie stark das Programm der ihn tragenden Wah-
lergruppe dem Programm einer anderen Partei oder Wahlergruppe ahnelt. Eine Einreichung von mehreren (eigenen
oder gemeinsamen) Wahlvorschlagen derselben Partei oder Wahlergruppe ist auch nicht in der Weise zulassig, dass
sie sich im Kennwort durch einen Zusatz zum Parteinamen unterscheiden (z. B. ,X-Partei, ndrdlicher Landkreis“ und ,X-
Partei, stdlicher Landkreis®), oder dass Untergliederungen innerhalb der Gesamtorganisation einer Partei (z. B. Jugend-
gruppen, Studentenvereinigungen, Sozialabteilungen, Frauengruppen) neben der Partei einen eigenen Wahlvorschlag
mit ihrem Organisationsnamen als Kennwort einreichen.

Wahlrechtlich zulassig ist es dagegen, dass Angehorige einer politischen Partei oder der Untergliederung einer Partei
sich allein oder zusammen mit anderen Wahlberechtigten zu einer Wahlergruppe zusammenschlielen, die ihrerseits
einen eigenen Wahlvorschlag einreicht. Dieser Vorschlag unterliegt gegebenenfalls den erschwerenden Formvorschrif-
ten fur die Vorschlage neuer Wahlergruppen. Bei Wahlergruppen liegt ein unzuldssiges Mehrfachauftreten insbesondere
dann vor, wenn eine als Verein organisierte Wahlergruppe in einer Gemeinde nach Gemeindeteilen getrennte Wahlvor-
schlage mit gleichem Kennwort, lediglich mit einem Ortsnamen als Zusatz, einreicht. Entsprechendes gilt fur Landkreis-
wahlen. Der Wahlausschuss hat in Zweifelsfallen anhand der Organisationsstruktur zu prufen, ob ein unzulassiges Mehr-
fachauftreten vorliegt.

Eine Organisation, in der man Mitglied sein kann, ohne zugleich Mitglied des Wahlvorschlagstragers zu sein, stellt keine
Untergliederung dar.
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Das Verbot des Mehrfachauftretens gilt nur innerhalb derselben Wahl. Ein Wahlvorschlagstrager darf in derselben Ver-
sammlung selbstverstandlich neben dem Wahlvorschlag fur die Buirgermeisterwahl einen Wahlvorschlag fur die Gemein-
deratswahl bzw. neben der Landratswahl einen Wahlvorschlag fir die Kreistagswahl aufstellen.

Falls die Wahlleitung bei der Priifung der Wahlvorschlage zur Auffassung gelangt, dass moglicherweise ein unzulassiges
Mehrfachauftreten vorliegt, muss sie den Wahlvorschlagstrager Gber den Beauftragten oder die Beauftragte unverziglich
auffordern, sich fur den Fall, dass vom Wahlausschuss ein Mehrfachauftreten festgestellt wird, fir einen Wahlvorschlag
zu entscheiden. Ansonsten werden alle ihre oder seine Wahlvorschlage fur ungultig erklart, wenn nicht einer der beiden
Wahlvorschlage bereits wegen sonstiger Mangel ungdltig ist.

Einem Mehrfachauftreten kommt es gleich, wenn eine Person sich bei Wahlen, die am selben Tag stattfinden,in mehr
als einem Wahlkreis um ein gleichartiges Amt bewirbt, dementsprechend sich beispielsweise in mehreren Gemeinden
als Gemeinderatsmitglied bewirbt.

17.  Wann wird der Wahlausschuss einen Wahlvorschlag fiir ungiiltig erklaren?

Rechtsgrundlage: Art. 32 Abs. 3 GLKIrWG, § 50 GLKrWO.

Die Wahlleitung und der Wahlausschuss haben das Recht und die Pflicht zu priifen, ob die Anforderungen des Ge-
meinde- und Landkreiswahlgesetzes und der Gemeinde- und Landkreiswahlordnung an die Aufstellung eines Wahlvor-
schlags erfullt sind. Soweit das Gesetz oder die Wahlordnung Raum fir Regelungen durch Wahlvorschlagstrager lasst,
sind die Grundsétze eines demokratischen Aufstellungsverfahrens zu beachten. Im Ubrigen wird die Einhaltung partei-
interner Bestimmungen von den staatlichen Wahlorganen nicht Gberprift. VerstoRe gegen interne Bestimmungen, die
aufierhalb des wahlrechtlich geregelten Verfahrens liegen, sind wahlrechtlich ohne Bedeutung.

In folgenden Fallen muss jedoch ein Wahlvorschlag ganz oder teilweise fir ungiltig erklart werden:

Insgesamt ungdiltig ist ein Wahlvorschlag,

1. wenn er nicht rechtzeitig eingereicht worden ist,

2. wenn er nicht von der vorgeschriebenen Zahl Wahlberechtigter persdnlich unterzeichnet ist,

3. wenn sich die erforderliche Zahl von Wahlberechtigten nicht wirksam in die Unterstiitzungsliste eingetragen hat,

4. wenn die Niederschrift Uber die Aufstellungsversammlung nicht beigebracht ist oder sie nicht die vorgeschriebenen
Angaben und Unterschriften enthalt,

5. wenn der Niederschrift die Anwesenheitsliste nicht beigeflgt ist,

6. wenn aufgrund der Niederschrift oder sonstiger Umstande feststeht, dass

a) zur Aufstellungsversammlung nicht ordnungsgemaf geladen wurde oder

b) die Aufstellungsversammlung nicht beschlussfahig war oder

c) die Unterzeichnenden der Niederschrift nicht an der Aufstellungsversammlung teilgenommen haben oder
d) bei der Wahl der sich bewerbenden Personen das vorgeschriebene Verfahren nicht beachtet wurde,

7. wenn bei Burgermeister- und Landratswahlen die Bewerberin oder der Bewerber nicht wahlbar ist,

8. wenn bei Burgermeister- und Landratswahlen die vorgeschriebenen Erklarungen der Bewerberin oder des Bewer-
bers fehlen,

9. wenn bei Blrgermeister- und Landratswahlen die als Bewerberin oder Bewerber aufgestellte Person erklart, dass
sie sich nicht auf diesem Wahlvorschlag bewerben will,

10. wenn bei Blrgermeister- oder bei Landratswahlen die erforderliche Bescheinigung der Gemeinde Uber die Wahl-
barkeit oder das Nichtvorliegen von Ausschlussgriinden fur die Wahlbarkeit der Bewerberin oder des Bewerbers
fehlt,

11. wenn bei Landkreiswahlen fur die vorgeschriebene Zahl der Unterzeichner der Wahlvorschlage die Bescheinigun-
gen der Gemeinde Uber das Wahlrecht fehlen,

12. wenn sich bei einem festgestellten Mehrfachauftreten der Wahlvorschlagstrager fiir einen anderen Wahlvorschlag
entschieden hat,

13. wenn bei einem festgestellten Mehrfachauftreten die Mitteilung des Wahlvorschlagstragers, fir welchen Wahlvor-
schlag er sich entscheidet, nicht rechtzeitig vorgelegt wurde oder die Mitteilungen sich widersprechen.

Einen insgesamt unglltigen Wahlvorschlag muss der Wahlausschuss im Ganzen zurlckweisen.
Teilweise ungliltig ist ein Wahlvorschlag,

1. soweit darin nicht wahlbare Personen aufgefiihrt sind,
2. soweit die Bewerberinnen oder die Bewerber nicht deutlich bezeichnet oder nicht in erkennbarer Reihenfolge auf-
geflhrt sind,
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3. soweit dieser mehr sich bewerbende Personen enthalt, als ehrenamtliche Gemeinderatsmitglieder oder Kreisratin-
nen und Kreisrate zu wahlen sind; sie werden Ersatzleute, soweit dies dem erkennbaren Willen der Aufstellungs-
versammlung entspricht,

4. soweit sich bewerbende Personen mehr als dreifach aufgefiihrt sind,

5. soweit auf Grund der Niederschrift oder sonstiger Umstande feststeht, dass die mehrfache Auffihrung sich
bewerbender Personen nicht dem Ergebnis der Abstimmung entspricht,

6. soweit bei Gemeinderats- und Kreistagswahlen die vorgeschriebenen Erklarungen der sich bewerbenden Personen
fehlen,

7. soweit bei Gemeinderats- und Kreistagswahlen erforderliche Bescheinigungen der Gemeinde ber die Wahlbarkeit
oder das Nichtvorliegen von Ausschlussgriinden der Wahlbarkeit der sich bewerbenden Personen fehlen,

8. soweit bei Landkreiswahlen die Bescheinigungen der Gemeinde tber das Wahlrecht der Beauftragten und deren
Stellvertretung fehlen.

In einem teilweise ungultigen Wahlvorschlag werden die ungultigen Eintragungen gestrichen.

Hat der Wahlausschuss einen Wahlvorschlag zugelassen, obwohl er ihn hatte zurlickweisen missen, kann er diesen
Beschluss ganz oder teilweise wieder aufheben.

17.1 Was ist, wenn der Wahlausschuss einen Wahlvorschlag fiir ungiiltig erklart hat?

Hat der Wahlausschuss in seiner Sitzung am 20.01.2026 (47. Tag vor dem Wahltag) einen Wahlvorschlag ganz oder
teilweise fur ungdltig erklart, oder den Beschluss Uber einen zu Unrecht zugelassenen Wahlvorschlag wieder geandert
oder aufgehoben, teilt er das dem oder der Beauftragten unverziglich, méglichst noch am selben Tag mit. Dagegen
kénnen von einer betroffenen Partei oder Wahlergruppe bei der Wahlleitung Einwendungen bis zum 26.01.2026,
18.00 Uhr (41. Tag vor dem Wahltag) erhoben werden. Der Wahlausschuss muss dann spatestens am 27.01.2026
(40. Tag vor dem Wahltag) Uber die ganz oder teilweise fur unglltig erklarten Wahlvorschlage nochmals beschlieen.
Bis zur abschlieRenden Entscheidung des Wahlausschusses kénnen die behebbaren Mangel noch beseitigt werden
(vergleiche 15.2).

17.2 Was ist, wenn der Wahlausschuss den Einwendungen nicht abhilft?

Hilft der Wahlausschuss den Einwendungen bei seiner nochmaligen Sitzung nicht ab oder hat er einen Beschluss, der
die Giiltigkeit eines Wahlvorschlags festgestellt hat, gedndert, entscheidet Uber Wahlvorschlédge zur Gemeinderats- oder
zur Kreistagswahl auf Antrag des betroffenen Wahlvorschlagstragers der Beschwerdeausschuss. Der Antrag ist spa-
testens bis zum 29.01.2026, 18.00 Uhr (38. Tag vor dem Wahltag) schriftlich oder zur Niederschrift bei der Wahlleitung
einzureichen, wobei die Schriftform durch Telefax gewahrt wird. Der Beschwerdeausschuss entscheidet bis spatestens
02.02.2026, 24.00 Uhr (34. Tag vor dem Wahltag).

17.3 Was ist, wenn der Beschwerdeausschuss einem Antrag auf Entscheidung nicht stattgibt?

Beschlisse des Wahlausschusses kdnnen dann nur noch im Wahlprifungsverfahren oder im Wahlanfechtungsverfahren
nachgepruft werden.

Unternehmen Sie deshalb alles, um Mangel des Wahlvorschlags zu vermeiden!

18. Welche Ordnungszahl erhélt Ihr Wahlvorschlag?
Rechtsgrundlage: Art. 33 GLKrWG, § 52 GLKrWO.

Wurden mehrere Wahlvorschlage zugelassen, werden diesen vom Wahlausschuss Ordnungszahlen zugeteilt. Bei der
Bekanntgabe der eingereichten Wahlvorschlage durch die Wahlleitung sind die Ordnungszahlen nur vorlaufig.

Wahlvorschlagstrager, die bei der letzten Landtagswahl mindestens einen Sitz erhalten haben, erhalten die vom Lan-
desamt fur Statistik bekannt gemachten Ordnungszahlen. Die sonstigen Wahlvorschlagstrager erhalten die anschliel3en-
den Ordnungszahlen in fortlaufender Reihenfolge. Dabei kommen zuerst diejenigen, die bereits im Gemeinderat, bei
Landkreiswahlen im Kreistag, vertreten sind nach der Reihenfolge ihrer Sitze und dann die neuen Wahlvorschlagstrager
in alphabetischer Reihenfolge.

Wenn Birgermeister- und Gemeinderatswahlen gleichzeitig stattfinden, so erhalt der Wahlvorschlag fur die Blurgermeis-

terwahl die gleiche Ordnungszahl wie der Wahlvorschlag derselben Partei oder Wahlergruppe fir den Gemeinderat.
Gleiches gilt bei Landkreiswahlen.

21





19. Was gilt fur die Riicknahme von Wahlvorschlagen?
Rechtsgrundlage: Art. 31 Satz 1 GLKrWG, § 49 GLKrWO.

Eingereichte Wahlvorschlage kénnen im Ganzen nach dem 08.01.2026 (59. Tag vor dem Wahltag) — dem Tag des
Ablaufs der Einreichungsfrist — nicht mehr zurickgenommen werden. Bis zu diesem Termin ist die Zurlicknahme zulas-

sig.

Uber die Zuriicknahme von Wahlvorschlagen im Ganzen muss in gleicher Weise wie iber die Aufstellung der Wahlvor-
schlage beschlossen werden. In der Aufstellungsversammlung kann der Beauftragte verpflichtet werden, unter bestimm-
ten Voraussetzungen den Wahlvorschlag zurlickzunehmen.
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